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Im Mai 2008 hat die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft die Erarbeitung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes
(REK) in Auftrag gegeben. Ziel war es, auf Basis einer strukturierten Diskussion mit allen interessierten Gruppen und Einzelpersonen
einen abgestimmten Zukunftsentwurf für die DG zu entwickeln und darzulegen, mit welchen Maßnahmen die Gemeinschaft den
aktuellen und zukünftigen Herausforderungen begegnen kann.

Die Ausarbeitung des Regionalen Entwicklungskonzeptes erfolgte über die Beratungsbüros Futour (München) und Aixplan
(Aachen). Begleitet wurden die Arbeiten durch das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft sowie durch einen Begleit-
ausschuss mit Vertretern der Regierung, des Ministeriums, der paragemeinschaftlichen Einrichtungen, der Wirtschaftsförderung
und des Tourismus.

Das Entwicklungskonzept baut auf einer umfassenden Regionalanalyse auf. Ziel dieser Regionalanalyse ist es, ein klares Bild
über die aktuelle Situation in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu geben. Das Regionale Entwicklungskonzept selbst
umfasst ein regionales Leitbild und eine regionale Entwicklungsstrategie sowie Empfehlungen zu Maßnahmen in ausgesuchten
Handlungsfeldern.

Der vorliegende Band 1 des Regionalen Entwicklungskonzeptes enthält die Regionalanalyse, während Band 2 das Leitbild, die
Entwicklungsstrategie und die Handlungsfelder für die künftige Gestaltung der Gemeinschaft umfasst.

Für die Regionalanalyse wurde vor allem auf bestehende Arbeiten, Dokumente und Gutachten der Regierung, des Ministeriums
und anderer öffentlicher Dienste zurückgegriffen. Des Weiteren stützt sich die Analyse auf Informationen, welche durch Gespräche
mit Verantwortlichen der Regierung, des Ministeriums, der Gemeinden, der Sozialpartner und anderer gesellschaftlich relevanter
Kräfte gewonnen werden konnten. Zur Vertiefung fanden mit rund 350 Akteuren aus der Region 19 Foren statt. Dabei wurden
für jeden Themenbereich Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken herausgearbeitet.

Im Rahmen der Regionalanalyse werden folgende acht Themenbereiche dargestellt:

• Räumliche Lage und Gebietsabgrenzung
• Bevölkerung und demografische Entwicklung
• Kultur und kulturelle Identität
• Bildung und Ausbildung
• Wirtschaftliche Struktur und Beschäftigung
• Gesundheit und Soziales
• Natur und Umwelt
• Strukturverbessernde Maβnahmen

Für die Kapitel “Bevölkerung und demografische Entwicklung” und “Beschäftigung” basiert die Analyse auf den statisti-
schen Angaben für das Jahr 2008. Den anderen Kapiteln liegen größtenteils Daten aus 2007 zugrunde, die sich aus Erhe-
bungen oder Tätigkeitsberichten ergeben. Makroökonomische Daten beziehen sich je nach Quelle auch auf frühere Jahre.

Zum ersten Mal liegt somit eine über einzelne Sektoren, Fach- und Zuständigkeitsbereiche hinausgehende umfassende
Bestandsaufnahme der Situation in der Deutschsprachigen Gemeinschaft vor. Am Ende eines jeden Kapitels werden die
Resultate der Stärken-Schwächen-Analyse dargestellt. Diese Resultate beruhen sowohl auf der Auswertung der vorhandenen
Daten als auch auf den Ergebnissen der Expertengespräche und der Foren.
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1.1. DAS BELGISCHE STAATSGEFÜGE

Das Königreich Belgien umfasst zwei gliedstaatliche Ebenen: die Gemeinschaften und die Regionen, die als autonome Körper-
schaften für unterschiedliche Sachbereiche zuständig sind. In den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen gibt es kaum konkurrierende
Materien. Die föderalstaatlichen und die gliedstaatlichen Ebenen nehmen ihre Kompetenzen jeweils mit eigenem Parlament,
eigener Regierung und einem eigenständigen Verwaltungsunterbau wahr.

Es gibt drei Gemeinschaften: die Flämische, die Französische und die Deutschsprachige Gemeinschaft. Sie sind zuständig für
Kultur und Sprache, das Bildungswesen und personenbezogene Angelegenheiten wie Gesundheitsvorsorge, Jugend-, Familien-
und Seniorenhilfe, Behindertenpolitik oder soziale Angelegenheiten.

Daneben gibt es drei Regionen: Flandern, Brüssel und die Wallonie. Die Regionen verfügen über gebietsgebundene Befugnisse
wie Raumordnung und Wohnungswesen, Umwelt, Landschaftsgestaltung und Naturschutz, Landwirtschaft und Fischerei, Wirt-
schaft und Beschäftigung, Wasser- und Energiepolitik, Öffentliche Arbeiten und Verkehr sowie die untergeordneten Behörden.

Sowohl Gemeinschaften als auch Regionen sind in ihren jeweiligen Befugnisbereichen für die wissenschaftliche Forschung und
für die Außenbeziehungen zuständig.

Als untergeordnete Behörden bestehen zehn Provinzen und 589 Gemeinden. Die Provinzen sind in Bezirke und Kantone unter-
teilt, die als reine Verwaltungseinheiten ohne administrativen Unterbau fungieren. In der Region Brüssel gibt es keine Provinz.
Hier werden die Zuständigkeiten von anderen Organen ausgeübt.

Das Land ist in vier Sprachgebiete unterteilt: das niederländische, das französische und das deutsche Sprachgebiet sowie das
zweisprachige Gebiet Brüssel. Die Sprachgebiete sind reine Verwaltungseinteilungen, auf deren Grundlage der Sprachgebrauch
der Behörden gesetzlich geregelt ist. In Gemeinden mit geschützten Sprachminderheiten wurden Sonderrechte für diese Minder-
heiten eingeführt. Zu den Gemeinden mit Sonderrechten für französischsprachige Bürger gehören die Gemeinden des deutschen
Sprachgebietes.

Das Gebiet deutscher Sprache bildet einen eigenen Gerichtsbezirk mit je einem Friedensgericht in Eupen und St. Vith, einem
Polizeigericht mit Abteilungen in Eupen und St. Vith, einem Gericht erster Instanz sowie einer Abteilung eines Handels- und einer
Abteilung eines Arbeitsgerichtes in Eupen. Gerichtssprache ist Deutsch. Es besteht die Möglichkeit, ein französischsprachiges
Verfahren zu beantragen. Am Appellationshof und am Assisenhof in Lüttich kann Deutsch als Verfahrenssprache gewählt werden.
Am Kassationshof in Brüssel ist die deutsche Sprache nur eingeschränkt zulässig.
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1.2. GEOGRAFISCHE LAGE

Die Deutschsprachige Gemeinschaft erstreckt sich im Osten des Landes über 854 Quadrat-
kilometer entlang der Grenze zur Bundesrepublik Deutschland. Sie reicht im Norden bis an die
Niederlande und im Süden an Luxemburg.

Im Norden befindet sich der dichter besiedelte, an große Verkehrsachsen angebundene Kanton
Eupen mit den Gemeinden Eupen, Kelmis, Lontzen und Raeren. Das Eupener Land liegt in einer
sanft geschwungenen Hügellandschaft und beeindruckt durch alte Dörfer mit Wasserburgen und
Bauernhöfen aus grauem Kalkstein. Die umgebenden großen Wiesen werden von niedrigen
Hecken umrandet. Mehrere überregional bedeutende Industriebetriebe sind hier angesiedelt,
wie zum Beispiel das Kabelwerk und die Chocolaterie Jacques in Eupen oder NMC in
Raeren. Die Stadt Eupen ist Sitz des Parlamentes, der Regierung und des BRF, des
öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Die einzige deutschsprachige Tageszeitung, das Grenz-Echo, hat ebenfalls
ihren Sitz in Eupen.

Im Süden liegt der Kanton St. Vith mit den Gemeinden Amel, Büllingen,
Burg-Reuland, Bütgenbach und St.Vith. Hier, in der belgischen
Eifel, bestimmen Wälder und weite Wiesen das Landschafts-
bild. Wanderer und Touristen finden zahlreiche Erholungsmög-
lichkeiten vor. Auch wenn Forst- und Landwirtschaft eine
prägende Rolle spielen, bilden mittlerweile die kleinen und
mittleren Handwerksbetriebe den Haupterwerbszweig. Die
Stadt St. Vith ist Geschäfts- und Schulzentrum des Kantons.

Der nördliche und der südliche Teil der Deutschsprachigen
Gemeinschaft sind getrennt durch die Hochmoor- und
Heidelandschaft des Hohen Venns, die zum großen Teil
auf dem Gebiet französischsprachiger Gemeinden liegt.
Von Norden nach Süden beträgt die größte Entfernung
Luftlinie rund 70 Kilometer, von Osten nach Westen rund
30 Kilometer.

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft leben rund 75.000
Menschen. Amts-, Schul- und Gerichtssprache ist Deutsch.
Daneben spielen regional unterschiedliche Dialekte weiterhin
eine Rolle, im Norden Niederfränkisch und Rheinfränkisch, im
Süden Moselfränkisch und Rheinfränkisch. Eine Bevölkerungs-
minderheit, vorwiegend in den nördlichen Gemeinden Kelmis,
Lontzen und Eupen, spricht Französisch. Die Bevölkerung ist weit-
gehend römisch-katholisch; es gibt drei Dekanate mit 32 Pfarren, die
zum Bistum Lüttich gehören. Daneben bestehen zwei kleine protestantische
Gemeinden.

EUPEN

RAERENLONTZEN

KELMIS

ST.VITH

BULLINGEN
BUTGENBACH

BURG-REULAND

AMEL
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Neben der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist als Gebietsbezeichnung oft die Rede von den Ostkantonen oder Ostbelgien.
Die Ostkantone umfassen die vormals preußischen Kantone Eupen, Malmedy und St.Vith, die 1920 an Belgien angegliedert
wurden. Der Kanton Malmedy mit den Gemeinden Malmedy und Weismes liegt im französischen Sprachgebiet. Der Begriff
Ostbelgien ist nicht genau präzisiert, wird jedoch häufig mit den Ostkantonen gleichgesetzt.

Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist eng in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eingebunden. Sie ist Mitglied der
Euregio Maas-Rhein und der Großregion Saar-Lor-Lux.

1.3. GESCHICHTLICHER RÜCKBLICK

Die Geschichte des deutschsprachigen Landesteils in Belgien ist überaus wechselvoll und vor allem geprägt durch die Grenz-
lage, die das Gebiet seit Menschengedenken einnimmt. Dies war im letzten Jahrhundert nicht anders.

Durch den Versailler Vertrag 1919-1920 und nach einer umstrittenen Volksbefragung fallen die ehemals preußischen Kreise Eupen-
Malmedy und das Gebiet Neutral-Moresnet an Belgien. In den Jahren 1920-1925 unterstehen die ehemaligen Kreise dem Über-
gangsregime des Generalleutnants Baltia und werden in die drei Gerichtskantone Eupen, Malmedy und St. Vith aufgeteilt. Ab
dem 1. Januar 1926 sind die “Neubelgier” aus Eupen-Malmedy vollwertige Belgier: Die belgische Verfassung und die belgischen
Gesetze finden nun auch auf sie Anwendung.

Innerhalb der Bevölkerung und in politischen Kreisen kommt Unmut über den Anschluss an Belgien auf. Eine starke revisionis-
tische Bewegung stellt das als Diktat empfundene Vertragswerk von Versailles in Frage. Ab 1933, als die Nationalsozialisten in
Deutschland an die Macht kommen, gerät diese revisionistische Bewegung zusehends in das Fahrwasser der NS-Propaganda;
es tun sich tiefe Gräben zwischen den “probelgischen” und den “prodeutschen” Bevölkerungsteilen auf.

Am 10. Mai 1940 marschieren Hitlers Truppen in das Land ein. Einige Tage später werden Eupen-Malmedy sowie einige altbelgische
Gebietsstreifen durch Führererlass dem Deutschen Reich einverleibt. Die Kriegsbilanz ist für das kleine Gebiet Eupen-Malmedy
ebenso verheerend wie für ganz Europa. 3.200 der 8.700 zur Wehrmacht eingezogenen Männer fallen an der Front, werden
vermisst oder sterben in Gefangenschaft. Außerdem werden St. Vith und zahlreiche Eifelortschaften Ende 1944 während der
Ardennenoffensive völlig zerstört. Nach der Befreiung durch die Alliierten wird das Gebiet wieder der belgischen Verwaltung
unterstellt.

Mit dem Waffenstillstand am 8. Mai 1945 kehrt nicht wirklich Frieden in die Grenzregion ein, denn der belgische Staat führt eine
Säuberungswelle gegen vermeintliche und tatsächliche Mittäter des Nazi-Regimes durch. Die Säuberung wird von der Bevölkerung
als übertrieben hart und ungerechtfertigt empfunden. Dies vor allem deshalb, weil Belgien auf die einseitige Annexion des
Gebietes durch Deutschland nicht wirklich reagiert hatte und nach dem Krieg zu wenig Verständnis für die spezifische Situation
der Grenzregion aufbrachte. Fragen der Kriegsschädenregelung und vor allem die Frage der Zwangseingezogenen zur deutschen
Wehrmacht beherrschen jahrzehntelang das politische Nachkriegsgeschehen.

Durch die 1962-1963 in Belgien verabschiedete neue Gesetzgebung über den Sprachgebrauch in Verwaltungsangelegenheiten
wird das deutsche Sprachgebiet geschaffen. Damit ist das Territorium der späteren Deutschsprachigen Gemeinschaft abgesteckt.
In der ersten Staatsreform 1968-1971 zeichnen sich die Konturen der politischen Eigenständigkeit ab. Die damals noch so genannte
deutsche Kulturgemeinschaft erhält einen eigenen, direkt gewählten Rat. Dieser ist der Vorläufer des heutigen Parlaments; er kann
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allerdings nur verordnende Befugnisse im Rahmen der nationalen Kulturgesetzgebung ausüben. Die Exekutive wird von Mitgliedern
der Nationalregierung gebildet.

Mit der zweiten großen Staatsreform wird die Autonomie der Deutschsprachigen Gemeinschaft definitiv begründet: Sie verfügt
nun über Gesetzgebungshoheit und eine eigene Exekutive. Außerdem kann sie künftig – im Einvernehmen mit der Wallonischen
Region – Regionalbefugnisse ausüben. Am 30. Januar 1984 wird der neu geschaffene Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft
(RDG) eingesetzt, der am selben Tag die erste Gemeinschaftsregierung wählt.

Bei jeder weiteren Staatsreform konnte die Autonomie der Deutschsprachigen Gemeinschaft weiter ausgebaut werden. Zu-
sätzliche Erweiterungen der Autonomie kamen durch die Übertragung von Zuständigkeiten der Wallonischen Region an die
Deutschsprachige Gemeinschaft zustande.

1.4. BEFUGNISSE UND INSTITUTIONEN
DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist die kleinste gliedstaatliche Einheit Belgiens. Sie ist im Wesentlichen für die Gemeinschafts-
angelegenheiten zuständig, die sich in kulturelle Angelegenheiten, personenbezogene Angelegenheiten und Bildung gliedern. Zu den
kulturellen Kompetenzen gehören u.a. Schutz und Veranschaulichung der Sprache, Schöne Künste, Kulturerbe und Museen, Medien
mit Rundfunk und Fernsehen sowie Bibliotheken und Mediatheken, Jugend- und Erwachsenenbildung, Sport, Freizeitgestaltung
und kulturelle Animation, Tourismus und Sozialtourismus, Kunstausbildung sowie Berufliche Umschulung und Fortbildung.

Zu den personenbezogenen Angelegenheiten gehören u.a. Familie, Gesundheit, Sozialhilfe, Integration von Einwanderern,
Behindertenfürsorge, Seniorenpolitik, Jugendhilfe und die Wiedereingliederung von Gefangenen.

Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist für das Unterrichtswesen auf allen Ebenen zuständig: Kindergärten, Primarschulen,
Sekundarschulen, Sonderschulen, Fortbildungsschulen und Hochschulen. Dieser Kompetenzbereich umfasst Unterrichtsinhalte,
Sprachengebrauch, Schülertransport, Feriendauer, Studienbeihilfen, Lehrergehälter, Schulbauten, Internate usw.

Darüber hinaus sieht die belgische Verfassung die Möglichkeit für die Deutschsprachige Gemeinschaft vor, im deutschen Sprach-
gebiet Befugnisse der Wallonischen Region ganz oder teilweise auszuüben. Dazu bedarf es eines gegenseitigen Einvernehmens
zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Wallonischen Region. Seit 1994 wurden der Denkmal- und Landschafts-
schutz und die Ausgrabungen, die Beschäftigung sowie die Aufsicht und Finanzierung der neun deutschsprachigen Gemeinden
übertragen. In diesen übertragenen Materien übt die Gemeinschaft sowohl die legislativen als auch die exekutiven Befugnisse aus.

Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist außerdem für die zwischengemeinschaftlichen und internationalen Beziehungen in den
ursprünglichen und in den übertragenen Kompetenzen zuständig. Dies heißt, dass sie befugt ist, internationale Abkommen und
Verträge abzuschließen.

Die Befugnisse der Gemeinschaft werden von Parlament und Regierung ausgeübt. Das Parlament setzt sich aus 25 direkt ge-
wählten Volksvertretern zusammen. Die Mitglieder des Lütticher Provinzialrates, des Wallonischen Parlaments, der Kammer, des
Senats und des Europaparlaments, die in der Deutschsprachigen Gemeinschaft ihren Wohnsitz haben, gehören dem Parlament
mit beratender Stimme an. Das Parlament nimmt seine Befugnisse per Dekret wahr. Dekrete haben in der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Gesetzeskraft.



Die Regierung wird vom Parlament gewählt. Sie setzt sich aus vier Ministern zusammen, die aus ihrer Mitte einen Minister-
präsidenten benennen. Die Regierung führt die tägliche Politik, trifft alle notwendigen Einzelentscheidungen und führt die
Dekrete aus. Sie bringt den Haushalt der Gemeinschaft ins Parlament ein und führt ihn aus.

Für die Durchführung ihrer Aufgaben verfügt die Regierung über das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Das
Ministerium beschäftigt derzeit 251 Mitarbeiter, die neunzehn Fachbereichen in vier Abteilungen zugeordnet sind. Dem Ministerium
nachgeordnet sind Einrichtungen öffentlichen Interesses, die spezifische Aufgaben wahrnehmen: das Arbeitsamt, die Dienststelle
für Personen mit Behinderung und das Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unter-
nehmen. Das Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist ebenfalls eine Einrichtung
öffentlichen Interesses.

Die Finanzierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft erfolgt im Wesentlichen durch eine Dotation des Föderalstaates, die in
etwa den Ausgaben entspricht, die zum Zeitpunkt der Übertragung von Zuständigkeiten für die Ausübung dieser Zuständig-
keiten benötigt wurden. Die Dotation wird jedes Jahr an die Inflation, die Wirtschaftsentwicklung und seit 2001 an die demo-
grafische Entwicklung der Einwohner unter 18 Jahren angepasst. Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Gemeinschaft sind
die Dotationen der Wallonischen Region für die Wahrnehmung der übertragenen Regionalbefugnisse. Hinzu kommen Mittel aus
den Europäischen Strukturfonds. Außerdem kann die Deutschsprachige Gemeinschaft Anleihen tätigen und im Prinzip eigene
Steuern innerhalb ihrer Befugnisse erheben. Von dieser letzten Möglichkeit macht die Gemeinschaft keinen Gebrauch. In
Einnahmen und Ausgaben beläuft sich der Haushalt der Deutschsprachigen Gemeinschaft derzeit auf rund 195 Millionen Euro.

1.5. ZUSAMMENFASSENDE SWOT-ANALYSE

Aus der vorliegenden Situationsanalyse sowie den Expertengesprächen und Foren ergibt sich folgende SWOT-Analyse
(Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken) für den Bereich Räumliche Lage und Gebietsabgrenzung.

STÄRKEN:
>> Nähe zu Zentren wie Aachen,

Maastricht, Lüttich und Luxemburg
>> Schnittstelle zwischen romanischem

und germanischem Kulturraum
>> Grenzüberschreitende Kooperationen

in der Euregio Maas-Rhein und
Groβregion

>> Gesetzgebungshoheit
>> Kurze Wege

RISIKEN:
>> Konkurrierende Zukunft-

standorte in der
näheren Umgebung

>> Finanzierung abhängig von
Dotation des Föderalstaates
und der Wallonischen Region
mit hoher Abhängigkeit von
Wirtschaftssituation und
demografischer Entwicklung

CHANCEN:
>> Profilschärfung über

verbessertes Außen-
und Binnenmarketing

>> Weiterer Ausbau
der Autonomie
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SCHWÄCHEN:
>> Periphere Lage

innerhalb Belgiens
>> Geringe Größe
>> Geringer Bekannt-

heitsgrad
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2
BEVÖLKERUNG 
UND 
DEMOGRAFISCHE 
ENTWICKLUNG
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BEVÖLKERUNG 
UND 
DEMOGRAFISCHE 
ENTWICKLUNG

AACHEN

WEISMES

MALMEDY

RAERENLONTZEN

KELMIS

ST.VITH

BÜLLINGEN
BÜTGENBACH

EUPEN

BURG-REULAND

AMEL

10.566 Einw.
18,1 km2

5.267 Einw.
28,7 km2

18.408 Einw.
103,7 km2

5.610 Einw.
97,3 km2

6.816 Einw.
96,9 km2

11.943 Einw.
99,9 km2

3.948 Einw.
108,9 km2

5.471 Einw.
150,5 km2

5.345 Einw.
125,1 km2

9.242 Einw.
146,9 km2

10.312 Einw.
74,2 km2

Quelle: Arbeitsmarktbeobachtungsstelle Ostbelgien 2009

2.1. BEVÖLKERUNGSSTAND

Am 1. Januar 2008 zählte die Deutschsprachige Gemeinschaft (DG) 74.169 Personen, von denen rund 60 Prozent im Kanton
Eupen wohnten. Auf dem Gebiet der DG leben damit 0,7 Prozent der Bevölkerung Belgiens. Mit einer Einwohnerdichte von
86,9 Personen pro km2 ist die DG deutlich dünner besiedelt als Flandern mit 455,7 Personen pro km2 oder die Wallonie mit
205,2 Personen pro km2.

BEVÖLKERUNG UND FLÄCHE (2008)

Fläche km2 Bevölkerung Bevölkerungs- Fläche Bevölkerung
dichte % %

Amel 125,1 5.345 42,7 0,40% 0,05%
Büllingen 150,5 5.471 36,4 0,50% 0,05%
Burg Reuland 109 3.948 36,2 0,40% 0,04%
Bütgenbach 97,3 5.610 57,6 0,30% 0,05%
St.Vith 146,9 9.242 62,9 0,50% 0,09%
Kanton St.Vith 628,8 29.616 47,1 2,10% 0,28%
Eupen 103,7 18.408 177,4 0,30% 0,17%
Kelmis 18,1 10.566 583 0,10% 0,10%
Lontzen 28,7 5.267 183,3 0,10% 0,05%
Raeren 74,2 10.312 138,9 0,20% 0,10%
Kanton Eupen 224,7 44.553 198,2 0,70% 0,42%
DG gesamt 853,5 74.169 86,9 2,80% 0,70%
Malmedy 100 11.943 119,5 0,30% 0,11%
Weismes 96,9 6.816 70,3 0,30% 0,06%
Kanton Malmedy 196,9 18.759 95,3 0,60% 0,18%
Ostkantone 1050,4 92.928 88,5 3,40% 0,87%
Bezirk Verviers 2016,2 276.569 137,2 6,60% 2,59%
Flämische Region 13522,3 6.161.600 455,7 44,30% 57,76%
Wallonische Region 16844,3 3.456.775 205,2 55,20% 32,41%
Region Brüssel 161,4 1.048.491 6497 0,50% 9,83%
Belgien 30527,9 10.666.866 349,4 100,00% 100,00%

Quelle: Föderaler öffentlicher Dienst Wirtschaft, Generaldirektion Statistik,
nach Arbeitsmarktbeobachtungsstelle Ostbelgien 2009
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Auf regionaler Ebene ergibt sich ein differenzierteres Bild. So sind die Gemeinden des Kantons Eupen ähnlich dicht besiedelt wie
die Wallonie. Die Gemeinden des Kantons St. Vith hingegen sind so dünn besiedelt wie nur noch 60 weitere der 589 belgischen
Gemeinden. Die Gemeinden Amel, Büllingen und Burg-Reuland zählen sogar zu den 30 am dünnsten besiedelten Gemeinden
Belgiens.

Die DG zählte im Jahr 2008 nur zwei kleine Städte, nämlich Eupen mit 15.046 und St. Vith mit 3.289 Einwohnern. Somit leben
etwa 25 Prozent der DG-Bevölkerung in den beiden Kleinstädten und 75 Prozent in dörflichen Einheiten. Betrachtet man den
Kanton St. Vith isoliert, leben dort gerade einmal 11 Prozent in der Stadt. Der Verstädterungsgrad der DG liegt damit weit unter
dem belgischen Durchschnitt. Mit 86,9 Einwohnern pro km2 kann die DG in Bezug auf die Einwohnerdichte nach OECD-Richtlinien
auch insgesamt als ländlicher Raum – mit Verdichtungstendenzen im Einzugsgebiet von Aachen – angesehen werden.

Im Jahr 2007 lag die Geburtenrate im Kanton St. Vith mit 0,97 Geburten pro 100 Einwohner auf etwas höherem Niveau als im
Kanton Eupen mit 0,85 Geburten pro 100 Einwohner. Für die DG insgesamt liegt diese Rate bei 0,90. Im Kanton Malmedy liegt
sie bei 0,99. Mit einem Wert von 1,24 erreicht Bütgenbach die höchste Rate innerhalb der DG, für Raeren hingegen steht nur
ein Wert von 0,69. Der Anteil der über 65-Jährigen in der DG liegt 2008 bei 17,9 Prozent, der Anteil der Bevölkerung im Erwerbs-
alter bei 65,2 Prozent und der Anteil der Kinder bis 14 Jahre bei 16,9 Prozent. Im Kanton St. Vith ist sowohl der Anteil der Kinder
mit 17,8 Prozent als auch der Seniorenanteil mit 18,5 Prozent höher als im Kanton Eupen mit 16,3 Prozent bzw. 17,5 Prozent.

Das bedeutet, dass im Norden der Anteil der Bevölkerung im Erwerbsalter relativ höher ist. Mit 67,5 Prozent der Bevölkerung
im Erwerbsalter steht die Gemeinde Kelmis an der Spitze. Den größten Kinderanteil mit 19,7 Prozent findet man in Amel. Die
Gemeinden mit dem größten Seniorenanteil sind Eupen mit 19,2 Prozent und Büllingen mit 18,8 Prozent. Die geringsten Anteile
an Personen im Erwerbsalter gibt es in Büllingen mit 61,9 Prozent, an Kindern in Kelmis mit 15,3 Prozent und an Senioren in
Lontzen mit 14,3 Prozent.

In der DG lag das Durchschnittsalter im Jahr 2007 insgesamt
bei 40,28 Jahren, das der Männer beträgt 39,08 und das der
Frauen 41,40 Jahre. 

Die Lebenserwartung im Jahr der Geburt betrug 2008 bei
Männern 79,01 Jahre und bei Frauen 84,03 Jahre und ist
damit in der DG höher als in Brüssel, der Wallonie oder 
Flandern. Gleiches gilt auch für die Lebenserwartung in 2008 
für die männliche Bevölkerung im Alter von 65 Jahren.

BEVÖLKERUNGSANTEIL NACH ALTERSGRUPPEN 
IN % DER GESAMTBEVÖLKERUNG (2008)
� Höchstwert � Tiefstwert 

0-14 Jahre 15-64 Jahre 65+

Norden 16,3 % 66,2 % 17,5 %
Süden 17,8 % 63,7 % 18,5 %
DG 16,9 % 65,2 % 17,9 %
Wallonie 17,7 % 65,9 % 16,4 %
Flandern 16,1 % 66,0 % 17,9 %
Brüssel 18,6 % 66,9 % 14,5 %
Belgien 16,9 % 66,1 % 17,1 %

Quelle: Arbeitsmarktbeobachtungsstelle Ostbelgien 2009
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2.2. BEVÖLKERUNGSBEWEGUNGEN

Die Bevölkerungszahlen können auf kommunaler Ebene bis 1925 zurückverfolgt
werden. Insgesamt stieg die Bevölkerungszahl von 52.056 in 1925 auf 74.169 in
2008 an. Dabei waren alle Gemeinden der DG, wenn auch in unterschiedlichem
Ausmaß, am Bevölkerungswachstum beteiligt. 

Auch auf Ebene der einzelnen Ortschaften kann festgestellt werden, dass die
Mehrzahl im Zeitraum 2005-2008 hinsichtlich ihrer Bevölkerungszahl gewachsen
oder zumindest stabil geblieben sind. Gleichwohl zeigt sich, dass das Phänomen
stagnierender oder schrumpfender Ortschaften trotz des Bevölkerungswachs-
tums auf kantonaler Ebene in den südlichen Gemeinden präsenter ist. Die
Tendenz einer Entleerung der Dorfkerne zugunsten außerhalb liegender Neubau-
gebiete zeichnet sich in einigen Ortschaften - vor allem im Süden - ab, die Leer-
stände im Ortskern aufweisen. 

Für die Gemeinde Eupen liegen für den Zeitraum von 2005 bis 2008 keine
Zahlen auf Ebene der Ortschaften vor.

ANTEIL DER WACHSENDEN, STAGNIERENDEN 
UND SCHRUMPFENDEN ORTSCHAFTEN (2005-2008)
� wachsend   � stagnierend   � schrumpfend 
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Quelle: Ministerium der DG 2008 



Im Zeitraum von 1989 bis 2007 stieg die Bevölkerung der DG um 10,4 Pro-
zent. Im gleichen Zeitraum wuchs die Bevölkerung der übrigen Landesteile
lediglich um 6-7 Prozent.

Dieser Bevölkerungsanstieg ist primär das Ergebnis der Zuwanderung. So belief
sich der DG-weite natürliche Saldo in 2007 auf minus 47. Der Vergleich mit den natür-
lichen Salden für die Kantone Eupen mit minus 22 sowie St. Vith mit minus 25 zeigt,
dass die Bedeutung der Zuwanderung für den Bevölkerungsanstieg offenbar auch im
Süden der DG immer stärker zunimmt.

Mit der Zuwanderung geht auch einher, dass die Anzahl der Ausländer von 8.859 in 1989 auf 14.759 in
2008 gestiegen ist. Der Ausländeranteil in der DG liegt bei 19,9 Prozent, der Vergleichswert auf Landesebene 
beläuft sich auf 9,1 Prozent. Die meisten Einwanderer sind Deutsche; sie stellen mit 11.109 Personen ca. 15 Prozent der
Gesamtbevölkerung und wohnen vorwiegend im grenznahen Kanton Eupen, der über einen Ausländeranteil von rund 29 Prozent
verfügt, dies sind rund 13.000 Personen. Erst mit großem Abstand folgen Niederländer mit 731 Personen in der DG. 
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BEVÖLKERUNGSWACHSTUM IN % (1989-2007)
� Gesamtwachstum   � Wachstum durch Zuwanderung
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Quelle: Demografiemonitor der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 2008

NATÜRLICHER UND WANDERUNGSSALDO (2007)

Natürlicher Wanderungs- Intern* Extern**
Saldo saldo

Amel -3 15 3 12
Büllingen -1 20 0 20
Bütgenbach -15 23 21 2
Burg Reuland -2 -4 -16 12
St. Vith -4 47 19 28
Kanton St. Vith -25 101 27 74
Eupen -11 38 -44 82
Kelmis 2 67 -29 96
Lontzen -11 105 97 8
Raeren -2 106 4 102
Kanton Eupen -22 316 28 288

* Bewegungen innerhalb belgischer Gemeinden
**Bewegungen von und nach ausländischen Gemeinden

Quelle: Arbeitsmarktbeobachtungsstelle Ostbelgien 2009



19

Das Wachstum der ausländischen Bevölkerung verlief dabei seit 1990 keineswegs linear. Unter der Annahme, dass viele Deut-
sche nach Belgien ziehen, um hier vergleichsweise günstige Immobilien zu erwerben, und mit Blick auf den stärkeren Zuzug in
den Jahren 1990-92 und 2005-07, liegt die Vermutung nahe, dass der Zuzug von wirtschaftlichen Größen, wie etwa der Kon-
junktur oder dem Hypothekenzins beeinflusst wurde. 

Betrachtet man nur das Wanderungsverhalten der belgischen Bevölkerung in der DG, so ergibt sich ein negativer Wanderungs-
saldo. Im Jahr 2006 sind 182 Belgier aus dem Ausland in die DG gezogen. Gleichzeitig wanderten 219 Belgier aus der DG ins
Ausland ab.

Da die Zu- und Abwanderung zwischen den Gemeinschaften nicht registriert wird, ist die innerbelgische Mobilität lediglich über
die An- und Abmeldungen auf Gemeindeebene zu beobachten. In den Gemeinden der DG sind 2006 zusammengerechnet
etwa 4.000 Ein- und Ausschreibungen von Personen aus bzw. in belgische Gemeinden registriert worden.

Vergleicht man diese Zahlen anteilig mit der Bevölkerung, ist die innerbelgische Mobilität in der DG deutlich geringer als im belgischen
Durchschnitt. Aufgrund der Nähe zu nationalen Grenzen muss dieses Ergebnis allerdings differenziert bewertet werden: Die
DG ist nur im Westen von anderen belgischen Gemeinden umgeben; somit ist die innerbelgische Zu- und Abwanderung in an-
grenzende Gemeinden geografisch eingeschränkt. Da beide DG-Kantone ähnlich lange Nationalstaatsgrenzen aufweisen, ist der
Vergleich zwischen den Kantonen zulässig. Dieser Vergleich zeigt eine geringere innerbelgische Mobilität in den Gemeinden
des Kantons St. Vith. Zahlen zu Wanderungsbewegungen zwischen den Gemeinden der DG liegen leider nicht vor.

Auch in der DG offenbart sich, wie in vielen anderen Regionen Europas, der Trend der “Überalterung” der Bevölkerung. So
stellten die Senioren über 65 Jahren 1948 nur 9,1 Prozent der Bevölkerung und die Kinder von 0-14 Jahren 24,5 Prozent. Im
Jahr 2008 lagen diese Werte bei 16,9 bzw. 17,9 Prozent. Bei den so genannten “Hochaltrigen” über 80 Jahren ist der Anstieg
noch höher. Ihre Zahl wuchs allein zwischen 1990 und 2008 von 1.932 auf 3.097, d.h. um 38 Prozent auf 4,18 Prozent der Ge-
samtbevölkerung.

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 
NACH NATIONALITÄT(1989-2007)
� Belgier   � Alle Nationalitäten 
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INNERBELGISCHE ZU- UND ABWANDERUNG (2006)

Wanderung anteilig an der Bevölkerung
Ein Aus Ein Aus

Kanton Sankt Vith 664 629 2,26% 2,15%
Kanton Eupen 1.357 1.423 3,10% 3,25%
DG 2.021 2.052 2,76% 2,81%
Belgien 505.216 505.216 4,81% 4,81%

Quelle: Demografiemonitor der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 2008
Quelle: Föderaler öffentlicher Dienst Wirtschaft, Generaldirektion Statistik 2007, 
nach Demografiemonitor der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 2008



Das Durchschnittsalter der Bevöl-
kerung stieg zwischen 2000-2007
von 38,4 auf 40,28 Jahre. Der An-
stieg des Durchschnittsalters ist
dabei in allen Gemeinden der DG
festzustellen. Im Vergleich haben
die Gemeinden Kelmis, Eupen und
Raeren die durchschnittlich älteste
Bevölkerung, wobei der Abstand
zwischen der “jüngsten” Gemeinde
Lontzen und der “ältesten” Ge-
meinde Kelmis nur etwas mehr als
zwei Jahre beträgt. Da in diesen Ge-
meinden die stärkste Zuwanderung
von Deutschen verzeichnet wird, ist
zu vermuten, dass die Zuwanderer
im Schnitt etwas älter als die belgi-
sche Bevölkerung sind und so das
Durchschnittsalter erhöht haben.

In der Bevölkerungsstruktur der 
DG zeichnet sich dabei der Effekt
der so genannten “Babyboomer-
Generation” besonders deutlich ab.
So hat die Generation der heute
40–55-Jährigen im Jahr 2008 einen
Anteil von 24,3 Prozent an der Be-
völkerung. Dieses Phänomen tritt
nochmals verstärkt bei der Gruppe
der Nicht-Belgier im Kanton Eupen
auf: Diese weisen eine noch ausge-
prägtere “Babyboomer-Generation”
auf, was sich wahrscheinlich aus
der Zuwanderung seitens der 
“Aachener Babyboomer” in den
suburbanen Raum ergibt.
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DURCHSCHNITTSALTER DER BEVÖLKERUNG
� 2000   � 2006
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Quelle: Demografiemonitor der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 2008

ENTWICKLUNG DER ALTERSGRUPPEN 
BEVÖLKERUNG: INDEX: 1948=100
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2.3. BEVÖLKERUNGSPROGNOSE

Von 2000 bis 2030 ist in der DG mit einem deutlichen Bevölkerungswachstum von 17 Prozent zu rechnen; dies ist die zweithöchste
Wachstumsrate nach Brüssel. Doch während sich die Bevölkerungszahlen in Flandern, Brüssel und der Wallonie auch nach 2030
positiv entwickeln werden, wird die Bevölkerungszahl in der DG ab 2030 vermutlich stabil bleiben oder sogar leicht absinken.

Die vorliegende Bevölkerungsprognose geht von einer Abnahme der Zuwanderung ab 2010 aus. Anzumerken ist jedoch, dass
Zu- und Abwanderungen längerfristig schwer voraus zu sehen sind. Wenn man aber zugrunde legt, dass die DG besonders
deutsche Einwanderer im “Familienalter” anzieht, und diese Gruppe gleichsam schrumpft, dann ist die Annahme einer rück-
läufigen Zuwanderung berechtigt. 

BEVÖLKERUNGSPROGNOSE (2000-2060)
(INDEX: 2000=100)
� DG   � Brüssel   � Flandern   � Wallonie   � Belgien 
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Quelle: Demografiemonitor der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 2008

Die Lebenserwartung wird sich hingegen mit hoher Sicherheit positiv entwickeln. So rechnet man für 2030 mit einer Lebenser-
wartung für Frauen von 87,18 Jahren und für Männer von 82,17 Jahren.

Der demografische Wandel der nächsten zwei Jahrzehnte wird insgesamt bedeutende Folgen für die DG haben. Zum einen fällt
die Generation der “Babyboomer” aus der “Reproduktionsphase” heraus. Zum anderen steigt der Anteil der über 65-Jährigen
von derzeit 17,9 Prozent auf 27 Prozent in 2040 deutlich an. 

Die seit der “Babyboomer-Generation” schrumpfenden Geburtenjahrgänge und die hohe Lebenserwartung werden insgesamt
also dazu führen, dass die Alterspyramide zunehmend eine “Urnenform” als Ausdruck der “Überalterung” annimmt.

BEVÖLKERUNG DER DG 
NACH ALTERSGRUPPEN (2000-2060)
� 65+   � 15-64   � 0-14   
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Quelle: Arbeitsmarktbeobachtungsstelle Ostbelgien 2009
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ALTERSPYRAMIDE (2000 UND 2030)
� Frauen   � Männer   -- 2030 
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Entsprechend wird sich auch der Abhängigkeitsquotient, also das Verhältnis der wirtschaftlich abhängigen Altersgruppen (Personen,
die noch nicht bzw. nicht mehr im erwerbsfähigen Alter sind), zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter verändern. Auf jede Person
im Erwerbsalter entfallen gegenwärtig 0,5 Personen im “Nicht-Erwerbsalter”. Anders ausgedrückt: zwei Personen im Erwerbs-
alter stützen ein Kind oder einen Rentner. Bis 2020 bleibt das Verhältnis gewahrt, ab 2020 aber, wenn die “Babyboomer” ins
Rentenalter kommen, werden auf drei Personen im Erwerbsalter zwei Personen im Nicht-Erwerbsalter entfallen.
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Der Blick auf die anteilige Entwicklung der Personen im Erwerbsalter nach 10-Jahres-Klassen macht deutlich, dass sich insbe-
sondere auch das Profil der Personen auf dem Arbeitsmarkt ändern wird. Wenn heute vergleichsweise wenige Menschen zwischen
55 und 64 Jahre alt sind, und die größte Gruppe der Personen im Erwerbsalter zwischen 35 und 44 Jahre alt ist, so wird sich
dieses Bild schon in den nächsten Jahren wandeln.

Anzumerken ist dabei, dass es bereits 2004 erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen Berufszweigen gab. Der Anteil der
über 50-Jährigen bei den Selbstständigen betrug in der DG in der Landwirtschaft bereits 53,6 Prozent, im Bereich der Freien
Berufe waren es hingegen nur 28,6 Prozent. Bei den über 50-jährigen Arbeitnehmern erreicht der Bereich “Öffentliche Verwaltung,
Erziehung und Unterricht” mit 25,5 Prozent der Arbeitnehmer hohe Anteile.

Gleichwohl wird die Zahl der Erwerbseinsteiger in den kommenden Jahren zunächst noch ansteigen und erst in etwa 8 -10 Jahren
wieder leicht absinken.

2.4.SPEZIELLE DEMOGRAFISCHE ASPEKTE

ERWERBSBEVÖLKERUNG

Als Personen im Erwerbsalter werden alle Menschen zwischen 15 und 64 Jahren gezählt. Der Anteil der Personen im Erwerbs-
alter an der Gesamtbevölkerung lag im Jahr 2000 bei 65,3 Prozent. Bis 2013 wird er sich auf über 66 Prozent steigern und an-
schließend langsam absinken. Von 2020 bis 2040 reduziert sich der Anteil der Personen im Erwerbsalter dann deutlich schneller
von 64,8 Prozent auf 58 Prozent, um sich anschließend bis 2060 zwischen 58 Prozent und 57 Prozent zu stabilisieren. Diese
anteilige Verringerung der Personen im Erwerbsalter zwischen 2020 und 2040 stellt eine bedeutende gesellschaftliche Heraus-
forderung dar. 

ANZAHL PERSONEN IM ERWERBSALTER - PROGNOSE
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ZIVILSTAND, HAUSHALTS- UND FAMILIENZUSAMMENSETZUNG

Der Anteil der ledigen, verheirateten, geschiedenen und verwitweten Personen an der Bevölkerung ist in der DG vergleichbar
mit dem belgischen Durchschnitt. Vergleicht man jedoch die Haushaltszusammensetzung der DG mit dem belgischen Durch-
schnitt, stellt man einen Anteil an Einpersonenhaushalten fest, der etwas unter dem der Wallonie und Flanderns liegt. Daneben
gibt es in der DG proportional etwas mehr Haushalte mit vier oder mehr Personen. Dies gilt insbesondere für den Kanton St. Vith.
Hier leben in 29 Prozent aller Haushalte vier oder mehr Personen, in Belgien insgesamt sind es nur 20 Prozent. Hierin spiegelt
sich wohl die ländliche Struktur wider. Auch die Auswertung nach Familienkernen führt zu der Annahme, dass die klassischen
Mutter-Vater-Kind(er) Haushalte in der DG durch die ländliche Struktur noch etwas stärker verbreitet sind.

PERSONEN MIT BEHINDERUNG

Die genaue Anzahl der behinderten Menschen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist nicht bekannt. Dies liegt auch daran,
dass die Definition einer Behinderung nicht eindeutig ist. Eine Behinderung ist dann gegeben, wenn eine Person im Alltag, im
Beruf, im Zugang zu Gebäuden, in ihrer Teilnahme an Freizeitaktivitäten usw. beeinträchtigt ist. Die jeweilige Bewertung hängt
allerdings weitgehend vom gesellschaftlichen Umfeld ab. Nach Schätzungen der Europäischen Union und von Seiten der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) beträgt die Zahl der behinderten Menschen 7-10 Prozent der Bevölkerung. Auf der Ebene der
DG beträgt die Anzahl der bei der zuständigen Dienststelle eingeschriebenen Personen mit Behinderung ca. 5.000. Dieser Wert
entspricht den für die westlichen Industrieländer üblichen Prozentzahlen, wobei damit zu rechnen ist, dass manche Menschen
mit Behinderungen aus verschiedenen Gründen nicht offiziell erfasst sind.

HAUSHALTE (2004)

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

0%

Kanton St.Vith Kanton Eupen DG Belgien

� Alleinlebend 26% 34% 31% 33%
� 2 Personen 29% 32% 31% 31%
� 3 Personen 16% 15% 15% 16%
� 4 Personen 18% 13% 15% 13%
� 5 Pers. + mehr 11% 6% 8% 7%

Quelle: Demografiemonitor der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 2008



2.5. PROBLEMFELDER

Das Gebiet der DG ist vergleichsweise dünn besiedelt, insbesondere der Süden
verfügt über Gemeinden mit den niedrigsten Einwohnerdichten in Belgien.

Der Verstädterungsgrad ist mit ca. 25 Prozent sehr gering. Daraus folgt,
dass ein Großteil der Ortschaften eine nur schwache Zentralität besitzt. 

Die demografische Entwicklung in der DG ist durch einen stetigen
Bevölkerungszuwachs gekennzeichnet. Der DG-weite Be-

völkerungsanstieg liegt deutlich über dem Landesdurch-
schnitt. Die Bevölkerungszunahme ist dabei im Norden

stärker ausgeprägt, was umgekehrt zu der Situation führt,
dass das Phänomen stagnierender oder schrumpfender
Ortschaften trotz Bevölkerungswachstum auf kantona-
ler Ebene in den südlichen Gemeinden präsenter ist.

Der Bevölkerungszuwachs ist in erster Linie auf die
Zuwanderung - vornehmlich aus Deutschland -
zurückzuführen. Die deutschen Zuwanderer kon-
zentrieren sich auf den Kanton Eupen. Der Aus-
länderanteil in der DG liegt bei 19,9 Prozent.
Hingegen ist der Wanderungssaldo der belgischen
Bevölkerung für die DG negativ. Zusammen mit
dem negativen natürlichen Saldo resultiert daraus
die Frage der sozialen und beruflichen Integration
der ausländischen Bevölkerung.

Mittelfristig werden die seit der “Babyboomer-Gene-
ration” (1955-1970) schrumpfenden Geburtenjahr-

gänge und die hohe Lebenserwartung dazu führen,
dass die Alterspyramide der DG durch die Überalte-

rung zunehmend eine “Urnenform” annimmt. Dies erfor-
dert die Bereitstellung entsprechender Infrastruktur und

personeller Ressourcen im Bereich der Seniorenbetreuung
und –pflege. 

Darüber hinaus wirkt sich die die “Überalterung” in der Erwerbs-
bevölkerung aus. Dies betrifft veränderte Strukturen in Bezug auf 

Arbeitskräfteverfügbarkeit, Innovationsfähigkeit und  Erfahrungswissen.
Bereits gegenwärtig gibt es erste Anzeichen für einen Fachkräftemangel.

Diese Situation wird sich angesichts des wachsenden Arbeitskräftebedarfs im
benachbarten Luxemburg vermutlich noch verschärfen. 
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Insbesondere ab 2025 ist mit einem massiven Rückgang der aktiven 
Bevölkerung zu rechnen. Laut einer dem Arbeitsamt vorliegenden
Prognose werden 2027 etwa 25 Prozent der heutigen Arbeits-
kräfte fehlen. Die Auspendlerrate wird dabei auf 35 Prozent
geschätzt. Gegen diese Entwicklung versucht das 
Arbeitsamt z. B. durch eine höhere Aktivierung der 
arbeitsfähigen Bevölkerung, die stärkere Vermittlung
von Frauen, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit
und Förderprogramme vorzugehen. Externe
Arbeitskräftereserven gibt es vor allem in der
Wallonie, aber auch im Raum Aachen. 
Besonderer Handlungsbedarf ergibt sich
bei den selbstständigen Landwirten, da
sich hier bereits gegenwärtig eine 
zunehmende “Überalterung” zeigt.

Gleichzeitig ist jedoch anzumerken,
dass nicht nur die relative Entwick-
lung bezüglich der Verschiebung
der Bevölkerungsanteile berück-
sichtigt werden sollte. So wird der
prozentuale Anteil der jungen Per-
sonen an der Gesamtbevölkerung
zwar sinken, die absolute Anzahl
der 0-14-Jährigen wird jedoch bis
2030 aufgrund des Gesamtwachs-
tums noch leicht zunehmen und
ebenfalls entsprechende Serviceleis-
tungen und Infrastrukturen erfordern.

Entsprechend den Bevölkerungspro-
gnosen wird sich die DG ab 2030
einem neuen Problem gegenüber sehen: 
Die Gesamtbevölkerung wird ab diesem
Zeitpunkt stagnieren bzw. sogar in einen
Schrumpfungsprozess übergehen. Allerdings
ist das zukünftige Ausmaß der Zuwanderung nur
schwer zu prognostizieren. Der Abhängigkeits-
quotient wird sich ab 2020 jedoch mit Sicherheit
drastisch erhöhen.

26



27

2.6. ZUSAMMENFASSENDE SWOT-ANALYSE 

Die folgende SWOT-Analyse für den Bereich Bevölkerung und demografische Entwicklung basiert zum einen auf der Situations-
analyse, zum anderen auf den Ergebnissen der Expertengespräche und thematischen Foren.

SCHWÄCHEN:
>> Niedrige Einwohnerdichten
>> Niedrige Geburtenrate
>> Negativer Wanderungssaldo 

der belgischen Bevölkerung
>> Überalterung der Erwerbs-

bevölkerung

RISIKEN:
>> Steigender Anteil 

deutscher Bevölkerung
>> Bevölkerungsrückgang 

nach 2030
>> Schrumpfende Erwerbs-

bevölkerung 
>> Erhöhung des Abhängig-

keitsquotienten

CHANCEN: 
>> Know-how-Potenzial 

älterer Mitbürger
>> Attraktivitätssteigerung 

für Zuwanderung
>> Hochqualifizierte Arbeits -

kräfte durch Anwerbung

STÄRKEN:
>> Bevölkerungswachstum 

bis 2030 zu erwarten
>> Zuwanderung
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3
KULTUR UND KULTURELLE IDENTITÄT
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KULTUR UND KULTURELLE IDENTITÄT

Die Autonomie der Deutschsprachigen Gemeinschaft basiert auf der Eigenständigkeit der Sprache und der Kultur der Bevölkerung.
Gerade in diesen Bereichen unterscheiden sich die deutschsprachigen Belgier mit einem eigenständigen Profil von den Flamen, den
Wallonen und den Brüsselern. Daher muss der kulturellen Besonderheit auch bei der weiteren Entwicklung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft in besonderer Weise Rechnung getragen werden.

Die Kultur gehört zu den Kernbereichen der Gemeinschaftsautonomie. Aus diesem Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft
werden an dieser Stelle die Jugendarbeit, die Kulturförderung, die Folklore, der Sport, die Medien und das Kulturerbe näher
beleuchtet. Die Erwachsenenbildung, die traditionell zu den kulturellen Zuständigkeiten der Gemeinschaft gehört, wird im
Kapitel Bildung kurz vorgestellt.

3.1. JUGENDARBEIT

Verbandsjugendarbeit und offene Jugendarbeit spielen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft gleichermaßen eine wichtige Rolle.

In der Verbandsjugendarbeit gibt es acht anerkannte Jugendorganisationen mit mehr als hundertfünfzig Gruppen. Dort werden
mehr als 3.000 Kinder und Jugendliche in wöchentlichen Aktivitäten betreut. Bei den Organisationen handelt es sich um die
Katholische Landjugend, die Pfadfinder, die Chirojugend und die Patrojugend sowie um die Jugenddienste der Christlichen
Krankenkasse und der Christlichen Gewerkschaft. Die Jugendorganisationen beschäftigen insgesamt 4,5 hauptamtliche Animatoren,
die die Arbeit von mehr als sechshundert ehrenamtlichen Jugendgruppenleitern unterstützen und koordinieren.

In der offenen Jugendarbeit sind Jugendzentren und Jugendinformationszentren tätig. Es gibt insgesamt neun anerkannte Jugend-
zentren, die den Jugendlichen im Durchschnitt an 25 Stunden pro Woche offen stehen. Die Zentren dienen als Treffpunkt für
Jugendliche und bieten verschiedene Freizeitaktivitäten an. Um den besonderen Bedürfnissen der offenen Jugendarbeit in stark
ländlich strukturierten Gemeinden Rechnung zu tragen, werden außerdem in vier Gemeinden mehrere kleinere Treffpunkte in
verschiedenen Ortschaften betreut. Seit Januar 2003 ist in Eupen und Kelmis eine Streetworkerin für jene Jugendliche tätig, die
über andere Formen der Jugendarbeit nicht mehr erreicht werden können oder wollen. 

Zusätzlich besteht in Eupen und in St. Vith je ein Jugendinformationszentrum. Diese als Jugenddienste anerkannten Zentren
halten zu den verschiedensten Themen Informationen für Jugendliche bereit: Bildung und Ausbildung, Jobsuche, Auslands-
aufenthalte, Sexualität, Freizeitgestaltung, usw. In der offenen Jugendarbeit sind insgesamt 16,5 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Mitwirkung von Jugendlichen am politischen und gesellschaftlichen Leben ist auf mehreren Ebenen möglich. So besteht ein
Rat der deutschsprachigen Jugend (RdJ) als Zusammenschluss von Jugendlichen aus Jugendorganisationen, Jugendzentren,
Jugenddiensten, kommunalen Jugendbeiräten und Jung-Parteien. Der RdJ ist ein beratendes Gremium der Regierung und des
Parlamentes: Er gibt auf Anfrage oder auf eigene Initiative Gutachten zu allen Problemen, die die Jugend des Gebietes deutscher
Sprache betreffen. Der RdJ sieht sich als Plattform, die Jugendlichen ermöglicht, sowohl Jugendpolitik aktiv mitzugestalten als
auch Projekte zu verwirklichen. Für seine Arbeit greift er auf Ehren- und Hauptamtliche aus der Jugendarbeit sowie auf individuelle
Jugendliche zurück. In Eupen und Raeren gibt es kommunale Jugendbeiräte mit ähnlichen Aufgaben auf Gemeindeebene, in
Kelmis, Raeren und Lontzen sind Kindergemeinderäte aktiv.
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Das Jugendbüro ist das technische Büro für Jugendfragen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Seine Aufgaben umfassen
die administrative und inhaltliche Unterstützung der Arbeit des Rates der deutschsprachigen Jugend, die Unterstützung und
Beratung der Jugendorganisationen, die Beratung der Gemeinden, die Koordination und Weiterentwicklung der offenen Jugend-
arbeit und die Förderung der innerbelgischen und internationalen jugendpolitischen Zusammenarbeit. Ferner bietet es mit
einem IT-Service und einem Service in Finanzmanagement Dienstleistungen an, die den Jugendeinrichtungen in ihrer alltäglichen
Arbeit zugute kommen und sie entlasten. Das Jugendbüro gewährleistet das Management der EURO<26 Jugendkarte. Diese
Karte dient der Information der Jugendlichen und ermöglicht eine Reihe von Preisermäßigungen und eine Reisebeistandsver-
sicherung im In- und Ausland. Das Jugendbüro beschäftigt elf Mitarbeiter, inklusive einer Streetworkerin und der Jugendarbeiter
in den Gemeinden Büllingen, Kelmis und Lontzen.

Die Deutschsprachige Gemeinschaft fördert die Jugendarbeit durch Bezuschussung der Funktions- und Personalkosten der
Jugendorganisationen, -zentren und -dienste sowie durch projektbezogene Zuschüsse. Das Jugendbüro finanziert seine Tätig-
keiten hauptsächlich durch Zuwendungen der Gemeinschaft. Die Gemeinden unterstützen die Jugendarbeit durch die Bereit-
stellung von Räumen, durch Funktionszuschüsse und durch eine Beteiligung an den Personalkosten in der offenen Jugendarbeit.

Die Bedeutung der Jugendarbeit in den einzelnen Gemeinden wird durch folgende Tabelle verdeutlicht:

Im Zeitraum 2004-2006 wurde in einem breit angelegten Konsul-
tationsprozess das Konzept P.R.I.M.A. mit Empfehlungen an die
Jugendpolitik der Deutschsprachigen Gemeinschaft erarbeitet. 

Die Empfehlungen betreffen 
• die Förderung der Beteiligung der Jugendlichen, 
• die bessere Einbindung der Gemeinden in die Jugendpolitik, 
• die Verbesserung der Mobilität, 
• die Gewährleistung von Chancengleichheit,
• die Unterstützung von Toleranz und Weltoffenheit, 
• die Stärkung der Jugendinformation und Jugendforschung, 
• die Förderung der kulturellen Vielfalt, 
• die Verbesserung der Begleitung von Jugendlichen, 
• die Vernetzung in der Jugendarbeit und darüber hinaus 
• die Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen 

und der Jugendarbeiter,
• die Anerkennung der Bedeutung der Jugendarbeit 

für die Gemeinschaft.

In einem weiteren Beteiligungsprozess hat dann der Rat der
deutschsprachigen Jugend Vorschläge zur Umsetzung der Ziel-
setzungen dieses jugendpolitischen Konzeptes erarbeitet  und
Ende 2006 einen Maßnahmenkatalog zur Jugendpolitik vorgelegt.

BEDEUTUNG DER JUGENDARBEIT (2007)

Amel
Büllingen
Burg-Reuland
Bütgenbach
Sankt Vith
Kanton St. Vith
Eupen
Kelmis
Lontzen
Raeren
Kanton Eupen
DG

Bevölkerung Jugendliche
< 26 Jahre

Anzahl 
Jugend-
gruppen

Anzahl 
Jugend-
arbeiter

der offenen
Jugendarbeit 

5.345
5.471
3.948
5.610
9.242

29.616
18.408
10.566
5.267

10.312
44.553
74.169

1.713
1.778
1.275
1.799
2.852
9.417
5.500
3.003
1.688
3.002

13.193
22.610

18
21
1

15
17
72
42
11
9

19
81

153

0
1
0
1
1
3
4

1,75
1,25
1,5
8,5

11,5

Quelle: Ministerium der DG 2009
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3.2. KULTURFÖRDERUNG

Das kulturelle Leben in der Gemeinschaft wird von einer Vielzahl von Vereinen geprägt. Im Jahr 2007 zählte die Gemeinschaft
rund zweihundert Amateurkunstvereine mit mehr als 5.500 Mitgliedern. Dazu zählen unter anderem Musikvereine, Orchester,
Chöre, Spielmannszüge, Theater- oder Tanzgruppen. 

In der Sparte Musik sind die Vereine im Verband Födekam Ostbelgien zusammengeschlossen. Der Verband versteht sich als
Interessenvertreter der Vereine. Darüber hinaus leistet er administrative Unterstützung, verwaltet eine Notenbibliothek und 
organisiert regelmäßige Aktivitäten zur Musikförderung wie Singwochen oder Play-Ins. 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft fördert die Amateurkunstvereine durch die Bezuschussung der Funktionskosten und der
Anschaffungskosten von Ausrüstungsgegenständen. Außerdem führt das Ministerium der DG in den Bereichen Musik und
Theater Einstufungswettbewerbe durch. Die Vereinigungen, die erfolgreich an einer Einstufung teilgenommen haben, werden
während vier Jahren für eine begrenzte Anzahl von Auftritten finanziell unterstützt. Der Verband Födekam Ostbelgien erhält
ebenfalls einen Jahreszuschuss für seine Tätigkeiten. 

Ab 2009 tritt ein neues System der Basisförderung der Amateurkunstvereine in Kraft: Die Mittel für die Funktionszuschüsse
werden den Gemeinden übertragen - mit der Auflage, den Vereinen diese Unterstützung zusammen mit ihren eigenen Förder-
mitteln nach einem transparenten Kriteriensystem zukommen zu lassen, das den Mindestanforderungen der Gemeinschaft 
genügt. Dadurch wird die Autonomie der Gemeinden gestärkt und der Verwaltungsaufwand für die Vereine verringert. Die 
übrigen Fördermittel werden weiterhin durch die Gemeinschaft verwaltet.

Ein wichtiger Bestandteil der Förderung der Amateurkunstvereine ist die Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Sie bietet Kunstunterricht in den Bereichen Musik, Schauspiel und Tanz an. 1.200 Schüler werden von den insgesamt 60 haupt-
oder nebenamtlich tätigen Lehrern in rund 30 Fächern unterrichtet. Der Unterricht findet an insgesamt zehn Standorten in den
neun Gemeinden statt. Zurzeit ist die Musikakademie in Form einer interkommunalen Vereinigung organisiert. Dienst- und be-
soldungsrechtlich wird sie wie eine Einrichtung des Unterrichtswesens behandelt. Um die rechtliche Situation der Akademie
und insbesondere der Personalmitglieder zu verbessern und auf eine solidere Grundlage zu stellen, wird die Musikakademie 2009
ins Unterrichtswesen der DG übertragen. 

ANZAHL KULTURVEREINE (2007)
Gemeinde

Amel
Büllingen
Burg-Reuland
Bütgenbach
Sankt Vith
Kanton St. Vith
Eupen
Kelmis
Lontzen
Raeren
Kanton Eupen
DG

Gesang

7
12
12
8

16
55
10
5
4
7

26
81

Musik

9
9
9
9

14
50
11
4
2
5

22
72

Theater

3
4
2
4
3

16
3
3
1
3

10
26

Tanz

1
0
0
1
4
6 
0
1
0
1
2 
8

Anzahl
Vereine

20
25
23
22
37

127
24
13
7

16
60

187

Bevölkerung

5.345
5.471
3.948
5.610
9.242

29.616
18.408
10.566
5.267

10.312
44.553
74.169

Anzahl
Mitglieder

648
711
590
802

1.039
3.790

684
335
276
495

1.790
5.580

Quelle: Tätigkeitsberichte und Angaben der Vereine 2007
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Neben den Amateurkunstvereinen gibt es in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zehn
professionelle Kulturveranstalter und -produzenten. Diese formen und beleben das

Kulturbild und werden über die Grenzen der DG hinaus anerkennend wahr-
genommen. In allen künstlerischen Bereichen engagieren sich die Kultur-

veranstalter und geben sowohl ortsansässigen als auch auswärtigen
Künstlern Auftritts- und Ausstellungsmöglichkeiten. Ein Blick auf den

Veranstaltungskalender dieser Organisationen enthüllt ein umfas-
sendes Angebot, das auch originelle und neue Wege oder Aus-

drucksformen nicht scheut. 

Dabei handelt es sich um folgende Kulturveranstalter:
• Chudoscnik Sunergia : Jugend- und Alternativkultur

• IKOB : Museum für zeitgenössische Kunst in Eupen
• Kulturelles Komitee der Stadt Eupen: Betrieb öffent-

licher Kulturinfrastrukturen
• KuKuK : Kunst und Kleinkunst am ehemaligen  

deutsch-belgischen Grenzübergang
• Ostbelgien Festival : Konzertreihe mit 

Schwerpunkt auf klassischer Musik
• TheaterFest : jährliche Durchführung des inter-

nationalen Theaterfestes der DG
• Volksbildungswerk St. Vith: breites Kulturangebot

im Süden der Gemeinschaft

Als Kulturproduzenten gibt es:
• Agora: das Theater der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft

• Compagnie Irene K. : Tanz- und Ballettensemble
• Krautgarten : Literaturzeitschrift und Forum für 
junge Literatur

Die Förderung dieser professionellen Kulturträger erfolgt
über jährliche Konventionen, in denen die Zielsetzungen

und Aufgaben vereinbart und die Zuschüsse für Personal-
und Funktionskosten festgelegt werden. Zusätzlich gibt es

projektgebundene Förderungen.

Bei diesen Kulturträgern sind rund 40 Personen hauptamtlich tätig.
Sie beklagen teilweise, dass ihre Arbeitsplätze nicht dauerhaft abge-

sichert und nicht originär über den Kulturbereich, sondern über Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen finanziert werden. Daneben greifen die meisten der

Kulturträger auf ehrenamtliche Kräfte zurück, ohne die viele Veranstaltungen nicht
durchgeführt werden könnten. Bei der Hälfte der Kulturträger waren oder sind Lehrer

beschäftigt, die zu Beginn der 1990er Jahre für diese Tätigkeit vom Unterricht freigestellt worden
sind. Sie haben wesentlich zum Aufbau und zur Professionalisierung dieser Träger beigetragen.
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Die Tätigkeit der in der Deutschsprachigen Gemeinschaft lebenden Künstler kann naturgemäß nur schwer durch Zahlen erfasst
werden. Es gab und gibt eine beachtliche Zahl von Malern, von denen einige auch überregional bekannt sind, wie Walter Ophey
(1882-1930), Alfred Holler (1888-1954), André Blank (1914-1987), Roger Greisch (1917-2000), Peter Hodiamont (1925-2004)
oder etwa Antonio Maro (1928) und Adolf Christmann (1927). Auch die literarische Produktion ist nicht unbedeutend. Eine 
Literaturgeschichte Ostbelgiens aus dem Jahre 1986 führt 37 Autoren an, darunter auch bekannte Namen wie zum Beispiel
Paul Gérardy (1870-1933), der zum Kreis um Stefan George gehörte. In einer Anthologie aus dem Jahre 2007 werden Beiträge von
13 ostbelgischen Autoren der Gegenwart veröffentlicht. Bekanntere Namen sind hier Freddy Derwahl (1946), Bruno Kartheuser
(1947), Leo Wintgens (1938) oder Dietmar Sous (1954). In der darstellenden Kunst finden wir in der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft zahlreiche Musiker sowie einige Schauspieler und Tänzer. Die Förderung einzelner Künstler und ihrer Werke erfolgt
punktuell und projektbezogen. Eine systematische Talentförderung über die Grundausbildung hinaus findet nicht statt. 

Das kulturelle Leben der Menschen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft wird ebenfalls geprägt durch die umliegenden
Großstädte. Den Ostbelgiern steht in Aachen, Köln, Trier, Lüttich, Maastricht oder etwa Brüssel ein reichhaltiges Kulturangebot
in deutscher, französischer oder niederländischer Sprache offen. Dieses städtische Angebot wird – wie überall im ländlichen
Raum – sicher genutzt. Über die Intensität und die geographische Streuung dieser Nutzung liegen jedoch keine Zahlen vor.

3.3. FOLKLORE 

Zu Folklore und Brauchtum in der Deutschsprachigen Gemeinschaft gehören Fastnacht, Burgfeuer, die Maiennacht, Kirmes,
Schützenfeste mit Vogelschuss, Krugschlagen oder Ganshauen, Martinszug und Martinsfeuer oder etwa das Sternsingen. 

Dem Karneval oder der Fastnacht wird dabei als „fünfte Jahreszeit“ die größte Bedeutung beigemessen. Der Karneval ist rheinisch
und hebt sich dadurch deutlich ab von anderen belgischen Karnevalstraditionen. Höhepunkt ist der Straßenkarneval mit dem
Aufmarsch der Alten Weiber am Fettdonnerstag und den großen Straßenumzügen am Karnevalssonntag, Rosenmontag und
Veilchendienstag. 

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft sind insgesamt 45 anerkannte Folklorevereine mit 1.400 Mitgliedern tätig. Bei der
Mehrzahl von ihnen handelt es sich um Karnevalsvereine.
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3.4. SPORT 

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft sind rund 250 aner-
kannte Sportvereine mit insgesamt 23.000 Mitgliedern tätig.
Die Verteilung über die einzelnen Gemeinden wird in der 
folgenden Tabelle dargestellt:

In folgenden Sportarten können die Vereine sich einem Sportfachverband anschließen: Fußball, Amateurfußball, Volleyball, Tennis,
Tischtennis, Reiten, Ski- und Wintersport, Turnen, Radfahren, Boxen, Taekwondo, Schach, Wandern, Kegeln, Stangenschießen
und Flachbahnschießen. Diese Verbände sind in den belgischen Sportstrukturen unterschiedlich stark vertreten. Während manche
neben den flämischen und französischsprachigen Verbänden als gleichberechtigter dritter Partner anerkannt sind, können andere
ihren Interessen nur auf einer regionalen oder provinzialen Ebene Ausdruck verleihen.

Für drei Sportarten wurden Leitungszentren eingerichtet, in denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter der Leitung von
qualifizierten Trainern auf eine Karriere im Bereich des Spitzen- und Leistungssportes vorbereitet werden. Bei den Sportarten
handelt es sich um Turnen, Tennis und Schach. Ein viertes Leistungszentrum widmet sich dem Behindertensport.

In sieben von neun Gemeinden gibt es anerkannte lokale Sporträte. Sie sind die Interessenvertretung des Sports in der Gemeinde
und gewährleisten die Verbindung zwischen den Sportvereinen; sie koordinieren die Nutzung der Sportstätten auf dem Gemeinde-
gebiet. Die Sporträte stehen allen Sportvereinen ihrer Gemeinde offen. Einen lokalen Sportrat gibt es in Amel, Büllingen, Bütgen-
bach, Eupen, Kelmis, Raeren und St. Vith.

Der Sportrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist Sprachrohr und Interessenvertreter der Sportorganisationen. Er berät die
Regierung auf Anfrage oder aus eigener Initiative zu allen Fragen des Sports in der Gemeinschaft. Er ergreift Initiativen zur Förde-

ANERKANNTE SPORTVEREINE (2007) 

Amel
Büllingen
Burg-Reuland
Bütgenbach
Sankt Vith
Kanton St. Vith
Eupen
Kelmis
Lontzen
Raeren
Kanton Eupen
DG

Bevölkerung Sportvereine

(01.01.08)

5.345
5.471
3.948
5.610
9.242

29.616
18.408
10.566
5.267

10.312
44.553
74.169

0-17 Jahre
(01.01.08)

1.233
1.286

883
1.279
1.858
6.539
3.674
2.035
1.215
2.138
9.062

15.601

Anzahl

16
23
5

27
37

108
53
42
15
29

139
247

Mitglieder

1.609
1.906

444
3.016
2.918
9.893
6.257
2.790
1.192
2.814

13.053
22.946

Jugend-
liche

727
701
200

1084
1239
3.951
2336
945
421
965

4.667
8.618

Quelle: Tätigkeitsberichte und Angaben der Vereine 2007 
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rung des Sports auf allen Gebieten und fördert die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zwischen den verschiedenen
Sportarten. Er unterhält Kontakte zu im Sportbereich tätigen Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene. Er setzt
sich zusammen aus Vertretern der Sportvereine, der Sportfachverbände und der lokalen Sporträte.  

Die Sportkommission arbeitet in Zusammenarbeit mit den Sportfachverbänden und den Vereinen jedes Jahr ein Aus- und Weiter-
bildungsprogramm aus für Übungsleiter und Trainer sowie für den Breitensport. Sie ist ebenfalls für die Überprüfung und
Gleichstellung von Sportdiplomen zuständig, die außerhalb der DG erworben wurden. Eine weitere Aufgabe ist die Begleitung
und Evaluierung der Umsetzung der Leistungsverträge, die die Regierung mit den Leistungszentren abschließt.

Die Sportförderung der Deutschsprachigen Gemeinschaft erfolgt durch pauschale Betriebskostenzuschüsse an Sportfachverbände,
Leistungszentren und lokale Sporträte. Spitzensportler, hochqualifizierte Mannschaften und die Teilnahme an internationalen
Spitzensportwettkämpfen werden gesondert bezuschusst. Projektbezogene Förderungen werden für die Zusammenarbeit
zwischen Schule und Sport, für Sport- und Trainingslager sowie für Wettkämpfe und Turniere gewährt. 

Wie für die Amateurkunstvereine erfolgt die Basisförderung der Sportvereine ab 2009 ausschließlich durch die Gemeinden, die
zu diesem Zweck zusätzliche Mittel aus dem Haushalt der Gemeinschaft erhalten. Die Förderung muss nach einem transparenten
Kriteriensystem erfolgen, das den Mindestanforderungen der Gemeinschaft genügt.

3.5. MEDIEN

Die Medien sind Ausdruck der kulturellen und institutionellen Eigenständigkeit der Deutschsprachigen Gemeinschaft und tragen
gleichzeitig zur Gestaltung und Konsolidierung dieser Eigenständigkeit bei.

ZEITUNGEN

Einzige deutschsprachige Tageszeitung Belgiens ist das Grenz-Echo mit einer Auflage von rund 10.000 verkauften Exemplaren
(Centre d’Information sur les médias, 2007). Die Zeitung beschäftigt ungefähr 35 Mitarbeiter, davon 15 in der Redaktion. Schwer-
punkte der Eigenberichterstattung sind das lokale und regionale Geschehen sowie das belgische Inland. Die Zeitung bezeichnet
sich als christlich und politisch unabhängig. Aufgrund ihrer Monopolstellung hat sie einen großen Einfluss auf das politische und
gesellschaftliche Leben in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. 

Das Internetportal netecho umfasst neben der online-Version der Zeitung zahlreiche Service-Rubriken wie einen Veranstaltungs-
kalender, einen Branchenindex, ein Vereinsverzeichnis oder einen Kleinanzeigenmarkt. Zweimal jährlich, im April und September,
gibt das Grenz-Echo ein Sonderheft mit dem Titel “Neu in Belgien” heraus, das den deutschsprachigen Neuankömmlingen das
Zurechtfinden und Einleben in Belgien erleichtern soll. Das Grenz-Echo erhält eine Presseförderung aus dem Haushalt der 
Gemeinschaft. 

Neben der Tageszeitung gibt es mehrere Werbezeitungen, die gratis in alle Haushalte verteilt werden. Der Wochenspiegel und
Kurier Journal erscheinen wöchentlich, Der Treffpunkt monatlich. Der redaktionelle Teil dieser Zeitungen besteht in der Regel
aus Eigenbeiträgen und Veranstaltungsankündigungen der Vereine. 
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HÖRFUNK UND FERNSEHEN

Der Belgische Rundfunk (BRF) ist die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Sein Auftrag ist
die Information, die ständige Weiterbildung und die Unterhaltung. Er soll auch dazu beitragen, die Gemeinschaft innerhalb und außer-
halb Belgiens bekannt zu machen. Der Belgische Rundfunk gestaltet drei Hörfunkprogramme und ein Fernsehprogramm. Die
beiden Hörfunkprogramme BRF1 und BRF2 sind im regionalen Sendegebiet, das weite Teile der Euregio Maas-Rhein abdeckt, zu
empfangen; sie bieten das gleiche Informationsangebot,  unterscheiden sich vor allem durch die Musik: BRF1 mit Pop-Rockmusik
und BRF2 mit Schlager- und Volksmusik. Das Brüsseler Hörfunkprogramm ist ein Gemeinschaftsprogramm des Belgischen Rund-
funks mit dem Deutschlandfunk, das abwechselnd Programmelemente der laufenden Sendungen der beiden Sender übernimmt.
Die Ausstrahlung einer spezifischen Sendung für die zahlreichen Deutschsprachigen in Brüssel wurde mittlerweile eingestellt.

Das Fernsehprogramm des BRF konzentriert sich in erster Linie auf die regionale Aktualität und auf nationale Informationen in
deutscher Sprache. Es ist über das Kabelnetz und über Internet zu empfangen. Wochentags wird täglich ein Regionalmagazin
von einer Viertelstunde ausgestrahlt, das abends stündlich wiederholt wird. Am Wochenende ist dann der Wochenrückblick
aller Magazinsendungen in Schleife zu sehen. Hinzu kommen eine wöchentliche Talksendung des Medienzentrums und ein
zweiwöchentliches Gesundheitsmagazin in Zusammenarbeit mit dem Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Seit
jeher besteht eine Zusammenarbeit mit dem lokalen Fernsehsender Télévesdre, der den französischsprachigen Teil des Bezirks
Verviers abdeckt. Beide Sender strahlen zum Beispiel am Wochenende neben dem eigenen Programm den Wochenrückblick
des Nachbarsenders aus. Schließlich gestaltet der BRF ein Nachrichten- und Informationsportal mit den letzten Meldungen,
zahlreichen Servicerubriken, Reisegewinnspielen, Live Stream von zwei Radioprogrammen und Video on Demand.

Der BRF beschäftigt 80 feste Mitarbeiter vor Ort und zahlreiche Korrespondenten. Er unterhält drei Studios: Die Hauptredaktion
in Eupen stellt täglich 15 nationale und internationale Nachrichten- und zwei Magazinsendungen mit euregionalen und internatio-
nalen Kernthemen sowie das TV-Magazin zusammen. Die Inland-Redaktion in Brüssel beliefert das Eupener Studio mit aktuellen
inländischen und europäischen Informationen. Schließlich berichtet das Regionalstudio St.Vith über die belgische und deutsche
Eifel sowie über das angrenzende Großherzogtum Luxemburg.

Der Belgische Rundfunk ist eine Einrichtung öffentlichen Interesses der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Er wird von einem
Verwaltungsrat geleitet, dessen Mitglieder vom Parlament im Proporz zur Stärke der Fraktionen bezeichnet werden. Der laufende
Haushalt des BRF beläuft sich auf rund 6,1 Millionen Euro pro Jahr; achtzig Prozent dieser Summe werden durch eine Dotation
aus dem Haushalt der Gemeinschaft gedeckt, der Rest durch Eigeneinnahmen, hauptsächlich aus der Werbung.

Die regelmäßigen telefonischen Befragungen, die der BRF selbst in der Deutschsprachigen Gemeinschaft durchführt, beschei-
nigen einen großen Hörerstamm und eine hohe Zufriedenheit mit den Hörfunk- und Fernsehprogrammen, besonders seit der
Einführung von BRF2 und der damit verbundenen Trennung der Musikfarben. Aus den Umfragen geht ebenfalls hervor, dass
viele Zuschauer mehr Regionalfernsehen wünschen.

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft gibt es ebenfalls fünf private Hörfunksender: die beiden Regionalsender 100,5 Das Hit-
radio und Radio Contact sowie die Lokalsender Radio Fantasy in Raeren, Radio Sunshine in Lontzen und Radio OK in St. Vith.
Während die beiden regionalen Sender eher eine Altersgruppe von 20 bis 40 ansprechen, richtet sich Radio Fantasy an junge
Leute bis 25 Jahre. Radio Sunshine hat sich seit Jahren der deutschen Volksmusik und dem deutschen Schlager verschrieben
und erreicht die Hörer über 50. Daneben bietet er Musiksendungen mit gleicher Klangfarbe in französischer und niederländischer
Sprache. Radio OK als einziger Sender im Süden der Gemeinschaft ist eine Kooperation mit dem Trierer Mainstream-Sender
Antenne West eingegangen und übernimmt im Wesentlichen dessen Programm. Die Zulassung der Sender und die Zuteilung
der Frequenzen erfolgt durch die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft.



37

Im Fernsehen gibt es zusätzlich zum BRF TV die Sendungen des Offenen Kanals, die
auf einer eigenen Frequenz im Kabelnetz ausgestrahlt werden. Der Offene Kanal

ist ein Bürgerfernsehen in Trägerschaft der Deutschsprachigen Gemein-
schaft. Die technische und organisatorische Durchführung wurde einer

Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht übertragen. Der Offene Kanal
gibt Privatpersonen und -organisationen die Möglichkeit, in eigener

Verantwortung zeitlich begrenzte Fernsehbeiträge zu verbreiten.
Zu diesem Zweck bietet er technische und organisatorische

Hilfe und Beratung an und stellt die Produktionsmittel zur
Verfügung. Nutzungsberechtigt ist, wer im deutschen

Sprachgebiet seinen Wohnsitz, seinen Gesellschaftssitz,
seine Arbeitsstätte oder seinen Ausbildungsort hat.
Der Offene Kanal beteiligt sich an den Arbeiten des
Bildungszentrums Bürgermedien, einer Weiterbildungs-
einrichtung in Trägerschaft verschiedener deutscher
Bundesländer, der Stadt Ludwigshafen und der
Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Aus dem Tätigkeitsbericht des Offenen Kanals
geht hervor, dass im Jahr 2008 insgesamt 145
Beiträge ausgestrahlt wurden, was ungefähr drei
Beiträgen von insgesamt 90 Minuten pro Woche
entspricht. Die Beiträge wurden am Wochenende
in Schleife ausgestrahlt, mit einer Wiederholung an
einem oder zwei Tagen in der Woche. Hinzu kommt
die integrale Aufzeichnung und zurzeit noch zeit-

versetzte Ausstrahlung von fünfzehn Sitzungen des
Parlamentes der Deutschsprachigen Gemeinschaft,

wobei für eine Sitzung mehr als dreißig ehrenamtliche
Helfer im Einsatz sind. 

Selbstverständlich nutzen die deutschsprachigen Belgier
das reichhaltige Medienangebot im In- und Ausland. Auch

wenn keine gesicherten Angaben zum Medienkonsum vorliegen,
so ist doch klar, dass vor allem deutsches Fernsehen geschaut

und deutsches Radio gehört wird. So machen zum Beispiel die
regelmäßigen Umfragen des BRF deutlich, dass neben den Regional-

sendern in der DG vor allem der WDR als Hauptkonkurrent identifiziert
werden kann.  Ein nicht näher in seinen Anteilen erfasster Personenkreis

informiert sich aber auch regelmäßig über französischsprachige belgische
Rundfunkanstalten und Zeitungen. Die Möglichkeit des gleichzeitigen Rückgriffs

auf deutsch- und französischsprachige Medien macht einen wichtigen Teil der kulturellen
Identität aus.
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MEDIENZENTRUM UND NETZWERK DER BIBLIOTHEKEN

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft gibt es insgesamt 37 öffentliche Bibliotheken, das Medienzentrum inbegriffen. Sie sind
zumeist in Schulen und Pfarrämtern untergebracht, werden ehrenamtlich betreut und sind auch an Wochenenden geöffnet. Der
dort vorhandene Bestand belief sich im Jahre 2007 auf knapp 325.000 Bücher mit 211.000 Ausleihen, die sich wie folgt über
die neun Gemeinden verteilen:

Wie für die Sportvereine und für die Amateurkunstvereine erfolgt die Basisförderung der Bibliotheken ab 2009 ausschließlich
durch die Gemeinden. Die Gemeinschaft finanziert das Medienzentrum als unterstützende Einrichtung für die Bibliotheken und
gewährt weiterhin projektbezogene Förderungen. Als beratendes Gremium der Regierung in Bibliotheksfragen fungiert der 
Bibliotheksbeirat, in dem alle Bibliotheken vertreten sind. Daneben gibt es den Verband der deutschsprachigen Bibliotheken
und Bibliothekare Belgiens, der in Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum spezifische Weiterbildungen anbietet.

Das Medienzentrum bietet zahlreiche Dienstleistungen rund um das Thema Medien an und arbeitet eng mit den Bibliotheken zu-
sammen. Es ist als Dienst mit getrennter Geschäftsführung der Abteilung Kulturelle Angelegenheiten des Ministeriums der DG zuge-
ordnet. Die Dienstleistungen lassen sich in sieben Bereiche gliedern.

Das Medienzentrum fungiert als Zentralbibliothek der DG. Über 60.000 Printmedien können ausgeliehen werden. Romane, Sach-
bücher, Sekundärliteratur, Kinderbücher, Nachschlagewerke und Zeitschriften in deutscher Sprache werden regelmäßig aktualisiert.
Außerdem sind die Bibliothèque Jean Nyssen mit Büchern in französischer Sprache, die Dr. A. Heymann Bibliotheek mit Werken in
niederländischer Sprache, die Jugendbuchbibliothek der Stadt Eupen sowie kleinere Bestände in englischer Sprache im Medien-
zentrum angesiedelt. Das Medienzentrum bietet ebenfalls Literatur in Großdruckformat an. Drei Internetplätze und das Angebot der
Fernleihe erweitern die Recherchemöglichkeiten.

Das Medienzentrum ist ebenfalls Zentralmediathek. Mehr als 12.000 audio-visuelle Medien stehen den Kunden des Medienzentrums
zur Verfügung. Das Angebot umfasst neben Video-Kassetten, DVDs, Hörbüchern und Hörkassetten auch eine Vielzahl an Medien
speziell für Schulen und Institutionen. Kooperationsverträge mit dem Medienzentrum Aachen und der Mediathek der Französischen
Gemeinschaft ermöglichen eine gezielte Fernleihe. 

BUCHBESTAND DER BIBLIOTHEKEN (2007)

Amel
Büllingen
Burg-Reuland
Bütgenbach
Sankt Vith
Kanton St. Vith
Eupen
Kelmis
Lontzen
Raeren
Kanton Eupen
DG

Bevölkerung
01.01.08

5.345
5.471
3.948
5.610
9.242

29.616
18.408
10.566
5.267

10.312
44.553
74.169

Anzahl
Bibliotheken

8
7
2
4
7

28
4
1
1
3
9

37

Anzahl 
Medien

32.635
37.265
10.751
31.130
47.240

159.021
109.785
49.265
3.755

18.243
181.048
340.069

Anzahl 
Ausleihen

10.965
16.551
3.994

22.416
40.186
94.112
91.159
21.375
2.266

28.750
143.550
237.662

Bestand 
pro Kopf

6,1
6,8
2,7
5,5
5,1
5,4
6,0
4,7
0,7
1,8
4,1
4,6

Ausleihen
pro Kopf

2,1
3,0
1,0
4,0
4,3
3,2
5,0
2,0
0,4
2,8
3,2
3,2

Anzahl
Schüler 

2007-2008

597
921
435
649

3.062
5.664
5.272
1.371

586
980

8.209
13.873

Quelle: Eigenangaben der Bibliotheken 2007. Die Anzahl der Schüler werden indikativ aufgeführt, da Schüler in der Regel die
Bibliotheken stärker nutzen.
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Das Team Medienpädagogik ist für die Planung und die Koordination der Medienanimation im Medienzentrum zuständig und
unterstützt die übrigen Bibliotheken der Gemeinschaft. Für Schulen, Jugend- und Erwachsenenbildungsorganisationen sowie
Menschen jeden Alters werden neben Beratung und Hilfestellung bei der Medienauswahl zahlreiche Veranstaltungen angeboten.
So treffen sich Gruppen von Kindern und Jugendlichen regelmäßig zum kreativen Umgang mit den Medien. Das Projekt “Mit
Büchern groß werden!” unterstützt Familien, ihren Kindern die Freude am Lesen näherzubringen. Lesepaten, die vom Medien-
zentrum angeworben, ausgebildet und betreut werden, helfen bei Leseförderungsmaßnahmen, die auch außerhalb des Medien-
zentrums durchgeführt werden. Internetrallyes, Lesenächte, Krimiwochen, Schreibwettbewerbe, Filmprojekte und vieles mehr
runden die Liste der Aktivitäten im Bereich Medienkompetenzvermittlung ab.

Die Multimediawerkstatt ist Anlaufstelle für Fragen und Projekte rund um die Neuen Medien. Neben den klassischen Aufgaben,
wie das Kopieren von privaten Beiträgen in hohen Stückzahlen oder die Hilfestellung zum selbstständigen Schneiden von Video-
filmen auf unterschiedlichen Schnittsystemen, gehören auch Multimedia- oder Internetkurse für Einsteiger zu den Dienstleistungen
der Multimediawerkstatt. 

Das Medienzentrum bietet ebenfalls eine Materialausleihstelle in Eupen und St. Vith an. Vereine, Jugendgruppen oder Privat-
personen nutzen seit Jahren das umfangreiche Sortiment und die fachkundige Beratung der Mitarbeiter, um kleinere und größere
Veranstaltungen professionell zu organisieren. Neben der Wartung und Aktualisierung des Materialbestandes findet eine kontinuier-
liche Anpassung an die Kundenbedürfnisse statt. 

Die Konzepterarbeitung und die Realisierung von professionellen TV-Formaten, die als Fernsehsendung ausgestrahlt werden können,
gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Medienzentrums. So wird die wöchentliche Talk-Sendung des BRF TV vom Medienzentrum
unter der redaktionellen Verantwortung des BRF gestaltet. Zudem ist das Medienzentrum mit seinem Location-service Ansprech-
partner für Anfragen von Filmschaffenden. Es vermittelt Drehorte in der DG und im französischsprachigen Landesteil, informiert
über Möglichkeiten der Filmförderung in Belgien und unterstützt Filmproduzenten bei der Suche nach Komparsen, Hotels oder
anderen Dienstleistern. 

Mit seiner Medienagentur ist das Medienzentrum Bindeglied und Vermittler für Medienschaffende und -interessierte. Die
Agentur sammelt Informationen, schafft Netzwerke und bietet Hilfestellung. Sie ist Anlaufstelle für Personen mit Anfragen und
Konzepten im kreativen oder wirtschaftlichen Bereich rund um das Thema Medien. Die Agentur pflegt den sogenannten Medien-
atlas, eine internetgestützte Datenbank, in der alle Dienstleister im Medienbereich erfasst sind. Sie ist auch Ansprechpartner für
alle Organisationen, Einrichtungen und Schulen in den Belangen der Medienkompetenzvermittlung. Eine Studie des Medien-
zentrums aus dem Jahre 2004 bildet die Basis für die ständige Verbesserung des Angebots in diesem Bereich.

Das Medienzentrum ist ebenfalls für die bibliothekarische Betreuung und technische Verwaltung des Verbundes MediaDG verantwort-
lich. Bei diesem Verbund handelt es sich um die Vernetzung von vier öffentlichen Bibliotheken mit zwei pädagogischen Mediotheken
und fünf Schulmediotheken, davon eine in Rheinland-Pfalz.  Die Bestände aller angeschlossenen Einrichtungen sind zentral katalo-
gisiert, sodass die Online-Suche nach Medien von jedem Internetanschluss aus sowohl im Bestand jeder einzelnen Bibliothek oder
Mediothek als auch im Gesamtbestand möglich ist. Dabei kann der Nutzer in Echtzeit den Standort jedes Mediums sowie seine
Verfügbarkeit ablesen und die Bestellung vornehmen. Über einen wöchentlichen Kurierdienst werden die Medien zur ausgewählten
Bibliothek oder Mediothek gebracht. Die angeschlossenen Einrichtungen verfügen über einen einheitlichen Nutzerausweis sowie
über eine gemeinsame Nutzerordnung mit einheitlichen Gebühren und Ausleihfristen. Im Verbund werden zurzeit mehr als 250.000
Medien angeboten. MediaDG ist Schnittstelle für die Ausleihe von Medien aus den Bibliotheken der Virtuellen Bibliothek Rheinland-
Pfalz und für die Nutzung von EDMOND (Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand) des Landschaftsverbandes
Rheinland. Bei diesen Medien handelt es sich einerseits um Lehrmittel bekannter Herausgeber und andererseits um Schulfunk- und
Schulfernsehsendungen oder Produktionen anderer Institutionen und Firmen, die im Unterricht einsetzbar sind.
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KINO

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft gibt es drei Kinos mit je einem Saal: das private Kino Scala in Büllingen sowie das Kino
Corso in St. Vith und das Kino Cinema in Eupen, die vom Volksbildungswerk bzw. vom Kulturellen Komitee betrieben werden.
Die Anzahl der Kinovorstellungen lag 2007 bei insgesamt 1.069, die Gesamtzahl der Besucher bei 57.328, wobei jedes der beiden
Eifeler Kinos bei einer ungefähr gleichen Anzahl von Vorstellungen mehr als doppelt so viele Besucher hatte wie das Kino in Eupen.
Dies mag durch die unmittelbare Nähe zu Aachen, Verviers und Lüttich begründet sein.

Das Angebot besteht in der Regel aus Mainstream-Filmen der großen Filmverleiher, Programmkino wird nicht angeboten. Dies
ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass mit kleineren Filmverleihern häufig in jedem Einzelfall die Autorenrechtsfragen in zeit-
aufwendigen Verhandlungen geklärt werden müssen, während große Filmverleiher für die meisten Filme europaweite Rechte
besitzen. Allerdings müssen bei diesen Filmen auch für die deutschsprachigen Versionen die Daten der Filmstarts für Belgien
berücksichtigt werden, was meistens dazu führt, dass bekannte Filme in benachbarten deutschen Städten längst angelaufen
sind, bevor sie in der Deutschsprachigen Gemeinschaft gezeigt werden können. Die Zeitspanne zwischen den nationalen Film-
starts hat sich jedoch in den letzten Jahren verkürzt, da aufgrund der technischen Entwicklung der Zeitraum für die Erstverwer-
tung von Filmen insgesamt kürzer geworden ist. Die Kinos werden im Rahmen einer Konvention durch einen Pauschalzuschuss
aus dem Haushalt der Gemeinschaft gefördert.

VERLAGSWESEN UND BUCHHANDLUNGEN

Der einzige Verlag in der Deutschsprachigen Gemeinschaft mit professionellen Vertriebsstrukturen ist der Grenz-Echo-Verlag.
Schwerpunkt der Verlagstätigkeit ist die Region im weitesten Sinne. Das Angebot umfasst Bildbände zu Belgien und zum 
belgischen Königshaus, Bildbände zu Ostbelgien, Reiseführer zu regionalen Themen, regionalgeschichtliche Werke und Romane
ostbelgischer Autoren. Die meisten Bücher erscheinen in deutscher Sprache, einige wenige in Französisch, Niederländisch
oder Englisch.

Daneben gibt es einige kleinere Verlage, meist Eigenverlage, wie zum Beispiel den Lexis-Verlag mit geschichtlichen Publikationen
oder die Edition Krautgarten, in dem die Autoren der gleichnamigen Literaturzeitschrift verlegt werden.

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft gibt es sieben Buchhandlungen, die sich naturgemäß gegenüber einer starken 
Konkurrenz in den umliegenden Großstädten behaupten müssen.
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3.6. KULTURERBE

MUSEENLANDSCHAFT UND GESCHICHTSVEREINE

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft gibt es vier anerkannte Museen. Die Grundlage für die Anerkennung als Museum bildet
die Erfüllung der musealen Grundaufgaben: Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln. 

Das Töpfereimuseum Raeren ist in einer Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert untergebracht und präsentiert einen kompletten Über-
blick über die Geschichte des Raerener Steinzeugs, das seine Blütezeit im 16. und 17. Jahrhundert erlebte. Das Raerener Steinzeug
gehört seit 2007 zum europäisch anerkannten Kulturerbe. Darüber hinaus besitzt das Museum neben römischer Keramik vor allem
historisches Steinzeug aus den rheinischen Produktionszentren sowie ostdeutsches Steinzeug. Eine Ausstellung veranschaulicht auf
umfassende und wissenschaftliche Weise die wirtschaftliche und künstlerische Bedeutung des Töpferhandwerks in Raeren. 

In Kelmis befindet sich das Göhltalmuseum, das in erster Linie Geschichte und Verfahren des Galmeiabbaus darstellt. Die 
Exponate gehen insbesondere auf die technischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte der Zinkverhüttung ein und runden die
Informationen mit Illustrationen über die charakteristische Galmeiflora ab. Auch das Gebäude an sich ist in diesem Zusammen-
hang interessant, da es sich um eine typische Herrenvilla des beginnenden 20. Jahrhunderts handelt.

Eupen kannte im 17. und 18. Jahrhundert eine florierende Tuchindustrie, von der zahlreiche Patrizierhäuser im Stadtzentrum
sowie Weber- und Färberateliers zeugen. Der Eupener Geschichts- und Museumsverein verfügt über Dokumentation und Aus-
stellungsmaterial, das im Museum selbst aus räumlichen Gründen nur teilweise ausgestellt werden kann. Das Eupener Stadt-
museum, das in einem Bürgerhaus aus dem 17. Jahrhundert untergebracht ist, beherbergt jedoch eine ansehnliche Sammlung
aufschlussreicher Zeugnisse der Heimatgeschichte.

Auch das Museum Zwischen Venn und Schneifel in Sankt Vith widmet sich der Heimatgeschichte und gibt Einblick in Wohnkultur
und Lebensgewohnheiten der vergangenen Jahrhunderte. Die Sammlung umfasst Mobiliar, Kleidung und Werkzeug aus Hand-
werk und Landwirtschaft. Weitere Bestandteile sind die sakrale Kunst, Blausteinkreuze, Takenplatten und archäologische Funde.
Auf der ersten Etage befindet sich eine Ausstellung zur Geschichte der Eisenbahn im St. Vither Raum. Das Museum ist im ehe-
maligen Bahnhofsgebäude untergebracht. Zugänglich sind das Erd- und Kellergeschoss sowie ein Stockwerk. Zur Verfügung
steht ebenfalls eine heimatgeschichtliche Bibliothek.

Neben den anerkannten Museen gibt es weitere heimatgeschichtliche Einrichtungen in der DG wie das etwa Wurzel- und Heimat-
museum Amel, die Dorfgeschichtliche Sammlung Lontzen und das Heimatmuseum Burg-Reuland mit einer Sammlung über
den Dichter Paul Gérardy. Eng mit den Museen verbunden arbeiten die Geschichtsvereine in Eupen, Kelmis und Sankt Vith. Sie
sehen es als ihren Auftrag, durch Vorträge, Ausstellungen und Veröffentlichungen das historische Wissen der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen, sofern nicht die Museen diese Aufgabe direkt übernehmen.

Alle Museen, die von der Deutschsprachigen Gemeinschaft anerkannt werden möchten, müssen sich einer Einstufung stellen.
Derzeit sind die strukturelle Orientierung der Museen der DG und die Qualität der dort geleisteten Arbeit unterschiedlich aus-
geprägt, ebenso die Unterbringungsmöglichkeiten und die Präsentation der Sammlungen. Um der Heterogenität der Museums-
landschaft Rechnung zu tragen, werden bei der Anerkennung drei Kategorien geschaffen. Pro Kategorie erhalten die anerkannten
Museen eine Pauschale, die der Finanzierung der Funktionskosten dient. Zudem sind zusätzliche Fördermittel vorgesehen, deren
Bewilligung und Höhe in einer Vereinbarung festgehalten werden und insbesondere in Verbindung mit Qualitätssteigerung und 
Personaleinsatz stehen. Darüber hinaus ist eine gesonderte Unterstützung für besondere Initiativen und Veröffentlichungen vorgesehen.
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STAATSARCHIV

Das Staatsarchiv in Eupen ist eine Einrichtung des Föderalstaates. Es verwaltet das Archivgut von öffentlichen
und privaten Einrichtungen, die ihren Sitz im heutigen Gerichtsbezirk Eupen, dessen Territorium mit
dem der Deutschsprachigen Gemeinschaft identisch ist, hatten, beziehungsweise noch haben. 
Wichtige Archivbildner waren vor 1796 vor allem die Schöffengerichte, Gemeinden, Notare und
Pfarreien. Seit dem 19. Jahrhundert sind besonders die Gerichte, staatliche Verwaltungen,
Gemeinden, Sozialhilfezentren und Kirchenfabriken sowie, seit 1984, die Regierung und
das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft als Archivbildner hervorgetreten.
Zu deren Archivgut kommen noch die Akten von über 100 privatrechtlichen Ver-
einigungen und Privatpersonen sowie eine Sammlung von Karten und Plänen.
Die im Staatsarchiv in Eupen aufbewahrten Bestände reichen bis in das 14. Jh.
zurück. Das Staatsarchiv in Eupen bewahrt auch das Historische Archivgut
(16.-Mitte 20. Jh.) und die Zeitungssammlung (1827-heute) der Stadt Eupen auf. 

Die historische Bibliothek im Staatsarchiv in Eupen zählt ca. 30.000 Bände
unterschiedlicher Provenienz zur Regionalgeschichte, zu archivwissen-
schaftlichen, allgemein- und kirchengeschichtlichen Themen, zahlreiche
Inventare, Quelleneditionen sowie eine umfangreiche Sammlung von
Gesetzestexten vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Das Staatsarchiv 
arbeitet eng mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft zusammen.

DENKMAL- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

Ursprünglich gehörte der Denkmal- und Landschaftsschutz in Belgien zu
den Kernkompetenzen der Gemeinschaften, wobei Landschaftsschutz
hier nicht gleichbedeutend mit Naturschutz ist, sondern der ästhetische,
historische oder kulturelle Wert im Vordergrund steht.  Bei der Staats-
reform im Jahr 1988 wurde er den Regionen zugeschlagen, und folglich war
auf dem Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft die Wallonische Region
für diesen Bereich zuständig. In Anwendung von Artikel 139 der Verfassung
wurde die Zuständigkeit jedoch mit Wirkung vom 1. Januar 1994 an die Deutsch-
sprachige Gemeinschaft rückübertragen. Seit diesem Zeitpunkt waren die 
wallonischen Regelungen auf dem Stand vom 31. Dezember 1993 im deutschen
Sprachgebiet gültig. 

Seit dem 1. Januar 2009 findet eine eigene Gesetzgebung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft, das Denkmalschutzdekret, Anwendung. Dass die Eigenständigkeit in diesem
Bereich erst so spät ihren gesetzlichen Niederschlag fand, liegt daran, dass die Verfahren zum
Erhalt einer Genehmigung für Veränderungsarbeiten an einem geschützten Denkmal sich mit städte-
baulichen Zuständigkeiten der Wallonischen Region überschneiden und dass wechselnde Regierungen in



43

der Deutschsprachigen Gemeinschaft lange Zeit versucht haben, durch ein Zusammenarbeitsabkommen einen
doppelten Verfahrensweg für die Bürger zu vermeiden, jedoch ohne Erfolg.

Das Denkmalschutzdekret regelt unter anderem die Unterschutzstellung von Denkmälern und
Landschaften, legt das Verfahren zum Erhalt der Denkmalgenehmigung im Falle von Veränderungs-

arbeiten fest und sieht die Zuschüsse bei Arbeiten an geschützten Objekten vor. Diese
Zuschüsse können sowohl von öffentlichen als auch privaten Eigentümern beantragt

werden, wobei für Privatpersonen ein vereinfachtes Verfahren vorgesehen ist. Auch
Arbeiten an Kleindenkmälern können von der Gemeinschaft bezuschusst werden.

Hierbei handelt es sich um kleine gebaute Elemente, die das Lebensumfeld prägen,
bei der lokalen Bevölkerung als Bezugspunkt dienen oder zum Zugehörigkeits-

gefühl beitragen und nicht unter Denkmalschutz stehen. In der Deutschsprachigen
Gemeinschaft sind 190 Objekte als Denkmal oder Landschaft geschützt.

ARCHÄOLOGIE

Die Deutschsprachige Gemeinschaft verfügt über ein reiches archäologi-
sches Potenzial. Die Besiedlung begann früh, wie vereinzelte Funde aus
der Steinzeit belegen. Häufiger aber sind die Spuren aus vorrömischer
und römischer Zeit, vor allem im St. Vither Land. Aus dem Mittelalter
haben Norden wie Süden einiges zu bieten. 

Hier finden sich zahlreiche interessante Zeugnisse der Besiedlung, und
das obwohl die Gegend stets Grenz- und damit eher Durchgangsgebiet

war. Viele der archäologischen Stätten sind durch Funde oder Grabungen
im 19. Jahrhundert bekannt, aber nur wenige wurden ernsthaft wissen-

schaftlich untersucht. Das archäologische Potenzial ist für jede der neun
Gemeinden ausführlich dokumentiert.

Die Zuständigkeit für archäologische Ausgrabungen wurde der Deutschsprachigen
Gemeinschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2005 von der Wallonischen Region über-

tragen. Seitdem arbeitet im Ministerium der DG ein Grabungsdienst mit drei Mitarbeitern,
der systematische Grabungen durchführt und dokumentiert. Neben einigen Rettungs-

grabungen wurden bisher vor allem Grabungen an einer Töpferwerkstatt in Raeren und
an Hügelgräbern im Süden der Gemeinschaft durchgeführt.
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3.7. KULTUR- UND SPORTINFRASTRUKTUR 

Die deutschsprachigen Gemeinden verfügen über eine sehr vielfältige Kultur- und Sportinfrastruktur, deren Aufbau und Unter-
halt von der Gemeinschaft zu sechzig Prozent bezuschusst wird. Eigentümer der Infrastrukturen sind entweder die Gemeinden
selbst oder Kultur- und Sportvereine. Häufig gibt es Mischformen, bei denen die Gemeinde Eigentümerin ist, die Verwaltung der
Infrastruktur jedoch einem oder mehreren Vereinen überträgt. Wie in den übrigen Bereichen der Gemeinschaftspolitik erfolgt die
Bezuschussung über den Infrastrukturplan der Regierung, der für drei oder fünf Jahre festgelegt und jährlich angepasst wird.
Festlegung und jährliche Anpassung erfolgen in enger Absprache mit den Gemeinden.

Im Jahr 1997 ließ das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft eine Erhebung der bis zu diesem Zeitpunkt bezuschuss-
ten Infrastrukturen durchführen. Auf der Grundlage dieser Erhebung und der Infrastrukturpläne 1999 bis 2009 konnte folgende
Darstellung der Kultur- und Sportinfrastruktur in den Gemeinden erstellt werden:

Die hier angegebenen Zahlen stellen Größenordnungen dar und bilden in Einzelfällen nur einen Teil der Realität ab. Zum einen
handelt es sich nur um die bezuschussten Infrastrukturen von Gemeinden oder Vereinen und um Infrastrukturen der Gemein-
schaft. Daneben gibt es eine Reihe privater Lokale und Säle, die in dieser Aufstellung nicht vorkommen. Zum anderen werden
viele Infrastrukturen polyvalent genutzt, sodass eine eindeutige Zuordnung zu den einzelnen Rubriken manchmal schwierig ist.
Hinzu kommt, dass häufig die Schulen, insbesondere die Sporthallen, den Vereinen außerhalb der Schulzeit zur Verfügung 
gestellt werden. Dennoch gibt diese Tabelle einen guten Gesamteindruck der vorhandenen Infrastruktur. In der Rubrik Verschie-
denes werden unter anderem Reithallen, Skizentren, Kinos und Museen erfasst. Auffallend ist die hohe Anzahl an Vereins- und
Schützenlokalen, die natürlich der Vereinsstruktur entspricht.

Im Jahr 2009 wird in St. Vith das Kultur-, Konferenz- und Messezentrum Triangel fertig gestellt, das durch eine Autonome Ge-
meinderegie verwaltet wird. Das Zentrum verfügt über zwei Veranstaltungssäle, ein großes Foyer sowie Probe- und Konferenz-
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räume. Angegliedert sind das Jugendinformationszentrum, eine Bibliothek sowie Studios des Belgischen Rundfunks. Das 
Triangel gilt als regionales Kulturzentrum, sodass die Baukosten zu 75 Prozent von der Gemeinschaft bezuschusst werden. Im
Rahmen eines Geschäftsführungsvertrages wird die Gemeinschaft sich ebenfalls an den Betriebs- und Personalkosten für die
kulturellen Tätigkeiten des Zentrums beteiligen. Von diesem Zentrum werden wichtige Impulse für das kulturelle Leben über die
Grenzen der Gemeinschaft hinaus erwartet.

In Eupen ist das regionale Kulturzentrum Nord in Planung, das bestehende Saalinfrastrukturen und den renovierten Alten
Schlachthof in Nähe des Stadtzentrums umfassen wird. Hier wird die Gemeinschaft sich, ähnlich wie in St. Vith, an den Bau-
kosten sowie an den Betriebs- und Personalkosten beteiligen.

3.8. ZUSAMMENFASSENDE SWOT-ANALYSE 

Aus der vorliegenden Situationsanalyse sowie den Expertengesprächen und Foren ergibt sich folgende SWOT-Analyse 
für den Bereich Kultur und kulturelle Identität.

SCHWÄCHEN:
>> Zu geringer Binnenmarkt

für professionelle kulturelle 
Angebote

>> Geringe strukturelle Absicherung 
der professionellen Kultur-
anbieter

CHANCEN: 
>> Stärkung der Vereine für die weitere 

Entwicklung der Gemeinden
>> Motivation der Jugend für ehren-

amtliche Funktionen
>> Einbindung aller Generationen in 

kulturelle Angebote
>> Inbetriebnahme regionaler Kultur-

zentren in St. Vith und Eupen
>> Ausbau der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit

STÄRKEN:
>> Schnittstelle europäischer 

Kulturen
>> Reichhaltiges Kulturerbe
>> Aktives Vereinsleben
>> Attraktives Kulturleben und 

professionelle Angebote
>> Regionale Medienanbieter
>> Strukturell abgesicherte 

Jugendarbeit

45

RISIKEN:
>> Zu wenig Nachwuchs in 

ehrenamtlicher Vereins-
tätigkeit

>> Schwierige Nachfolge 
einzelner Leistungsträger 
in der Kulturarbeit
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